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ZUR SYSTEMATIK DER KANONISCHEN 
EHENICHTIGKEITSGRÜNDE 

Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 

Die Befassung mit Fragen der Gesetzessystemat ik mag manchem 
als jurist ische Schöngeisterei erscheinen, die zu nichts führt. Tatsäch
lich kann man durchaus jenen recht geben, die die Auf fassung vertre
ten, daß eine Rechtsordnung niemals in ein System eingefangen wer
den kann, das absolut gült ig wäre Κ Dennoch haben sich immer wieder 
bedeutende Kanonisten gefunden, denen es der Mühe wert war, die 
Normen des Gesetzbuches der Kirche auf ihre sachgerechte Anord 
nung hin zu überprüfen 2 , und es wäre verfehlt, ihr Bemühen als mü
ßiges Unterfangen zu denunzieren. Denn der Gese tzgeber selbst gibt 
in c. 18 als Grundregel jeder Gesetzesinterpretat ion an, daß der Sinn 
einer Norm zunächst aus ihrem Wortlaut und aus dem Kontext, in dem 
sie steht, zu erheben ist. Steht ein Gesetz systematisch an einem fal
schen Ort, kann dies unter Umständen dazu führen, daß ein an sich 
vielleicht eindeutiger Wortlaut verdunkelt wird, so daß die Absicht 
des Gesetzgebers nicht mehr klar erkennbar ist. Die Kanonist ik hat 
daher allen Grund, sich auch mit den Prob lemen der Gesetzessys te
matik auseinanderzusetzen, um auf d iese Weise eine richtige Aus le 
gung der Normen zu erleichtern 3 . 

1 Vgl. St. Κ u 11 η e r, Betrachtungen zur Systematik eines neuen Codex 
Iuris Canonici: Ex Aequo et Bono. Willibald M. Plöchl zum 70. Geburtstag 
(hrsg. v. P. Leisching u. a.), Innsbruck 1977, 15. 

2 H. S c h m i t z , Die Gesetzessystematik des Codex Iuris Canonici 
Uber l- l l l (MThSt 111/18), München 1963; K. M ö r s d o r f , Zur Neuordnung 
der Systematik des Codex Iuris Canonici: AfkKR 137 (1968) 3-38; H. F l a t 
t e n , Der Eheprozeß im Entwurf zum künftigen Codex Iuris Canonici: AfkKR 
146 (1977) 36-73, hier 70—73; P. K r ä m e r , Kritische Anmerkungen zur 
Systematik eines neuen kirchlichen Gesetzbuches: AfkKR 147 (1978) 463 bis 
470; H. S c h m i t z , De ordinatione systematica novi Codicis Iuris Canonici 
recogniti: PerMCL 68 (1979) 171-200; H. S c h m i t z , Reform des kirchlichen 
Gesetzbuches Codex Iuris Canonici 1963-1978 (Canonistica 1), Trier 1979; 
W . A y m a n s , Der strukturelle Aufbau des Gottesvolkes. Anregungen zur 
Neugestaltung der Systematik des künftigen Codex Iuris Canonici unter be
sonderer Berücksichtigung des zweiten Buches: AfkKR 148 (1979) 21-47. 

3 So hat es dem richtigen Verständnis über die Grundstruktur der Kir
chenverfassung gewiß nicht gutgetan, wenn im zweiten Buch des CIC das 
Ordensrecht (pars secunda) systematisch zwischen Kleriker- (pars prima) 
und Laienrecht (pars tertia) aufscheint, woraus der Eindruck entsteht, daß die 
Religiösen gewissermaßen einen Zwischenstand bildeten. Tatsächlich weiß 
aber auch der CIC, daß es verfassungsrechtlich in der Kirche bloß zwei Stän
de gibt (c. 107). Vgl. dazu W. A y m a n s , Der strukturelle Aufbau (Anm. 2) 
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Was die Ehenicht igkeitsgründe betrifft, könnte man zwar der Mei 
nung sein, daß bei d ieser Rechtsmater ie eine richtige Systemat ik nicht 
so wichtig se i , da die in den e inzelnen Normen enthaltene Nichtig
keitssankt ion den Wil len des Gesetzgebers klar genug zum Ausdruck 
bringe. Das wäre jedoch eine zu oberflächliche Betrachtungsweise. 
Denn entscheidend ist doch auch die Frage, an welchen konkreten 
Tatbestand die Nicht igkei tssankt ion gebunden ist. Dieser wird zwar 
normalerweise im Gesetz selbst posit iv umschr ieben; steht d ie Norm 
aber in e inem falschen Zusammenhang , kann eine noch so eindeutige 
Tatbestandsumschre ibung an Klarheit ver l ieren, so daß nicht mehr 
erkennbar ist, was die eigentl iche Rechtsnatur eines Ehenicht igkeits
grundes ist. Das wieder könnte auch in der Praxis etwa der Ehejudi-
katur weitreichende Konsequenzen haben und mitunter zu sel tsamen 
Konfus ionen f ü h r e n 4 , die bei einer sachgerechten Systematik der 
Ehenicht igkeitsgründe vielleicht vermeidbar wären. 

Ehe wir uns jedoch d iesem Prob lem zuwenden, muß die Vor
frage, wie eine Ehe überhaupt zustande kommt, beantwortet werden. 
Denn nur wenn dies klar ist, kann auch gesagt werden, wann eine 
Ehe nicht zustande kommt. 

I. Die eherechtliche Grundnorm 

Die für das gesamte kanonische Eherecht grund legende Norm ist 
zweifel los in c. 1081 zu erbl icken, der angibt, wodurch und unter wel
chen Voraussetzungen eine Ehe entsteht. 

27 f. Wie sehr die falsche Systematik des CIC dem richtigen Verständnis 
der Kirchenverfassung abträglich war, zeigen sogar noch die Dokumente des 
Vatikanum II. Dieses hat zwar in LG 43,2 und 44,4 (AAS 57, 1965, 50 bzw. 51) 
von der Drei-Stände-Lehre endgültig Abschied genommen; in CD 27,5 (AAS 
58, 1966, 687) werden aber wieder Kleriker, Religiösen und Laien gleich
geordnet (als Mitglieder des Pastoral rates) erwähnt. In AA 26,1 (ebd. 858) 
werden in einem ähnlichen Zusammenhang Kleriker und Religiösen gemein
sam den Laien gegenübergestellt. 

4 Im Vorgriff auf die weitere Erörterung sei hier auf SRR 1. 7. 1968 c. 
Lefebvre: EphIC 26 (1970) 229-231, verwiesen, wo zwei Urteile, die die 
Nichtigkeit einer Ehe wegen Totalsimulation bzw. wegen Konsensunfähigkeit 
festgestellt haben, für konform erklärt werden, obwohl sie einander offen
sichtlich widersprechen. Denn wer jemandem eine Simulation attestiert, muß 
davon ausgehen, daß er zur Setzung eines positiven Willensaktes fähig ist; 
genau dies bestreitet aber, wer demselben Menschen eine Konsensunfähigkeit 
bescheinigt. Die Übereinstimmung der Urteile wurde im konkreten Fall darin 
gesehen, daß beide einen „defectus consensus" annehmen. 
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1. D e r E n t s t e h u n g s g r u n d d e r E h e 

a) Der Ehewille 

Das Konstitut ivum der Ehe ist demnach der Wi l le der Nupturienten, 
der durch keine menschl iche Gewal t ersetzt werden kann (c. 1081 § 1). 
Im Umkehrschluß bedeutet d ies, daß keine Ehe zustande kommt, 
wenn der Ehewi l le fehlt. Damit ist auch klar, daß der Ehewi l lensmangel 
ein Ehenicht igkei tsgrund ist. Dies ist frei l ich eine sehr a l lgemeine Fest
stel lung, die noch nicht darüber Auskunft gibt, welche Tatbestände 
konkret verwirkl icht sein müssen, damit von einem Konsensmange l 
gesprochen werden kann. 

Al lenfal ls könnte man in der starken Betonung der Unersetzbarkei t 
des Ehewi l lens bereits einen Hinweis darauf sehen, daß der Gese tz 
geber damit die Eheschließungsfreiheit s ichern wi l l . Wir werden je
doch unten zu ze igen versuchen, daß beim Ehenicht igkei tsgrund Furcht 
und Zwang (c. 1087 § 1) nicht das Fehlen des Ehewi l lens Tatbestands
merkmal ist, und daß die Rotalrechtsprechung sogar im Gegente i l da 
von ausgeht, daß der erzwungene Wi l le immer ein Ehewi l le se i . Die 
Aussage über die Unersetzbarkei t des Ehewi l lens scheint daher nur 
die Funktion zu haben, d iesen als jenen Tatbestand hervorzuheben, 
der aus einer nichtehel ichen Verb indung eine ehel iche macht. 

Immerhin ist d iese Grundnorm aber zur Auffül lung von Gese tzes 
lücken geeignet. Wenn nämlich in e inem konkreten Fal l ein S a c h 
verhalt festzustel len ist, der keiner best immten Norm zugeordnet wer
den kann, aber anderersei ts impliziert, daß ein Ehewi l le tatsächlich 
nicht vorhanden war, wird man die Nichtigkeit der Ehe ohne weiteres 
aus c. 1081 § 1 abzulei ten haben 5 . So könnte es se in , daß sich jemand 
nur deshalb als Braut oder Bräut igam an einer Eheschließung beteil igt, 
weil man ihm eingeredet hat, daß es sich dabei um einen Jux handle, 
durch den man einem Dritten einen Streich sp ie len w o l l e 6 . Hier fehlt 
ohne Zweifel der Ehewi l le, obwohl er nicht posit iv ausgesch lossen 
wi rd ; dazu hat ja jemand, der ernsthaft meint, an e inem bloßen Jux 
te i lzunehmen, keinen Anlaß. Daß der Gesetzgeber d iesen Sachverhal t 
nicht in einer e igenen Norm erfaßt hat, ist nicht weiter erstaunl ich; 
schließlich kann er nicht a l le verrückten Ideen, auf die ein Mensch 

5 Tatsächlich ist man in der Judikatur bei „amentia" in der Regel auf 
diese Norm ausgewichen, da die Geisteskrankheit im CIC nicht ausdrücklich 
als Ehenichtigkeitsgrund genannt wird, obwohl der Gesetzgeber mit Ver
fahren aus diesem Grund rechnet (c. 1982; vgl. auch c. 1089 § 3). 

Mit diesem Sachverhalt darf nicht die Mißachtung der kirchlichen 
Trauung verwechselt werden, die jemand bloß als „Jux", „Theater" oder 
„Hokuspokus" auffaßt. Vgl. SRR 21. 1. 1911 c. Many, nn. 7,17 vol. 3 pp. 19, 
26 s., wo diese Einstellung als Indiz einer Simulation gesehen wird. 
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kommen kann, berücksicht igen. Trotzdem wird aber n iemand daran 
zwei fe ln, daß durch eine solche „T rauung" keine Ehe begründet wird. 
Denn ohne den Wi l len zur Ehe kann es eine Ehe nicht geben. 

b) Das Objekt des Ehewillens 

Wenn gesagt wird, daß die Ehe al lein durch den Wi l len der Braut
leute zustande kommt, muß sofort auch betont werden, daß der Wi l le 
d iese Wirkung nur dann entfaltet, wenn er wirkl ich auf eine Ehe und 
nicht etwa auf eine Verb indung anderer Art gerichtet ist. Was aber 
Ehe ist, hängt nicht vom Wi l len der Nupturienten ab, d a ihnen das 
Wesen der Ehe vorgegeben ist. Wer eine Ehe wi l l , muß s ie so wol len, 
wie es ihrem Wesen entspricht, oder er will keine Ehe, sondern etwas 
a n d e r e s 7 . Gegens tand des Ehewi l lens muß daher all das sein, was 
Ehe ausmacht; richtet sich der Wi l le auf eine Verb indung, der ein der 
Ehe wesent l iches Element fehlt, ist er objektiv kein Ehewi l le , auch 
wenn subjekt iv eine ehel iche Verb indung angestrebt wird. 

Nach c. 1081 § 2 ist als Ehewi l le nur jener Wi l lensakt aufzufassen, 
durch den die Brautleute e inander das dauernde und ausschließliche 
J u s in co rpus " übertragen und voneinander a n n e h m e n 8 . Darauf muß 
sich der Ehewi l le zumindest implizit r ichten; tut er es nicht, kommt 
auch eine Ehe nicht zustande (c. 1086 § 2). 

Das neue E h e r e c h t 9 wird das Objekt des Ehewi l lens a l lerd ings 
etwas anders umschreiben, da es die erklärte Absicht der C IC-Re fo rm-
kommiss ion war, d ie Ehelehre des Vat icanum II in der Gese tzgebung 

7 Vgl. K.-Th. G e r i n g e r , Staatliches Scheidungsrecht und kirchliche 
Ehejudikatur: ÖAKR 31 (1980) 241-272. 

8 K. L ü d i c k e , Zur Rechtsnatur des Ehevertrages. Eine Auseinander
setzung mit der Vorstellung von „traditio et acceptatio iurium" als Inhalt des 
ehelichen Konsensaustausches: AfkKR 145 (1976) 152-163, übt an dieser 
Ausdrucksweise des Gesetzes berechtigte Kritik, die er im wesentlichen da
mit begründet, daß niemand Rechte übertragen kann, die er selbst nicht hat; 
ein Jus in corpus . . . in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem" 
kann aber eine einzelne Person nicht haben. Er kann es daher auch nicht 
einem anderen übertragen, sondern nur durch die Eheschließung begründen. 

ü Uns steht bereits das Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversio-
nes S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Ro-
manae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticorum necnon Superiorum 
Institutorum vitae consecratae recognitum, Vatikan 1980, zur Verfügung; das 
Eherecht umfaßt die cc. 1008—1119. Da wir jedoch verhalten wurden, auf die 
förmliche Zitierung dieses noch geheimzuhaltenden Entwurfes zu verzichten, 
müssen wir uns auf die in den Communicationes (= Comm) veröffentlichten 
Ergebnisse der Konsultorenberatungen stützen. Aber auch daraus lassen sich 
Inhalt und Systematik des jüngsten Eherechtsentwurfes erheben, so daß 
wir auch den derzeit letzten Stand der legislatorischen Absichten in unsere 
kritischen Überlegungen einbeziehen können. 
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zu rezip ieren. Deshalb wurde von vornherein auf die Formel „ t radi t 
et acceptât ius in co rpus" (c. 1081 § 2) verzichtet, und der Ehekonsens 
als jener Wi l lensakt definiert, durch den Mann und Frau in e inem Bund 
das gemeinschaft l iche Ehe leben begründen; und von d iesem „con -
sor t ium" wurde nun gesagt, daß es „perpetuum et exc lus ivum" und 
seiner Natur entsprechend auf die Zeugung und Erz iehung von Nach
kommenschaft hingeordnet wäre 1 0 . Da sich die Kommiss ion schließ
lich aber entschlossen hat, eine — im CIC fehlende — Legaldef in i t ion 
der Ehe in den Gesetzestext aufzunehmen, die die notwendigen E in 
zel inhalte des Ehewi l lens als Begr i f fsmerkmale a n f ü h r t 1 1 , wird nun 
als Objekt des Ehewi l lens einfach die wechselsei t ige persönliche 
„ t rad i t io — accepta t io " der Partner zur Begründung einer Ehe ange
geben ; besonders hervorgehoben wird, daß es sich dabei um einen 
unwiderruf l ichen Bund h a n d e l t 1 2 . 

Notwendiger Gegenstand des Ehewi l lens wird a lso nach dem 
neuen E h e r e c h t 1 3 d ie innige, das ganze Leben umfassende Geme in 
schaft zwischen Mann und Frau in einem unwiderruf l ichen Bund se in , 
und zwar einer Gemeinschaft , die gemäß ihrer natürl ichen Best im
mung dem Wohl der Gatten sowie der Zeugung und Erz iehung der 
Kinder zu dienen hat. Daraus folgt, daß ein Wi l le, der sich auf etwas 
richtet, dem auch nur eines d ieser Merkmale des Ehebegri f fes fehlt, 
kein Ehewi l le ist. 

2. D i e E n t s t e h u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 

Wenn nun aber auch der Ehewi l le d ie al le in ige „causa ef f ic iens" 
der Ehe ist, so ist damit noch nicht gesagt, daß der Ehewi l le unter a l 
len Umständen d iese ihm an sich zukommende Wirkung erzielt. Der 

1 0 Comm 3 (1971) 75. - Vgl. den Text des can. 295 § 2 im Schema Do
cumenti Pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur, 
Vatikan 1975; im folgenden werden die Canones aus diesem Schema mit „can." 
gekennzeichnet. 

1 1 Da man diese Definition in can. 242 § 1, der c. 1012 § 1 CIC entspricht, 
aufnehmen und außerdem darauf Bedacht nehmen wollte, daß die „notio debet 
esse descriptiva seu in obliquo et respicere debet matrimonium ,in fieri'" 
(Comm 10, 1978, 125), scheint sie bloß in Form eines Nebensatzes auf: „Ma
trimoniale foedus, quo vir et mulier intimam inter se (ebd. 126) constituunt 
totius vitae communionem, indole sua naturali ad bonum coniugum atque 
ad prolis procreationem et educationem ordinatam, a Christo Domino ad 
sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est" (ebd. 125). 

1 3 Comm 9 (1977) 125, zu can. 244 (= can. 295) § 2: ..Consensus ma-
trimonialis est actus voluntatis quo vir et mulier foedere irrevocabili sese 
mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium." 

1 3 Wenn wir in dieser Weise vom „neuen Eherecht" sprechen, geschieht 
dies immer mit der Einschränkung, daß Änderungen auch am jüngsten Entwurf 
immer noch möglich sind. 
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Effekt tritt v ie lmehr nur dann ein, wenn dem Wi rksamwerden des Ehe
wi l lens kein Obex entgegensteht. Das Gese tz gibt zwei Voraussetzun
gen an, von deren Vorhandense in es abhängt, ob der Ehewi l le im 
konkreten Einzel fa l l tatsächlich Wirkursache einer Ehe ist oder nicht. 

a) Die „persona iure h ab iIis" 

Nach c. 1081 § 1 kommt eine Ehe nur dann zustande, wenn der 
. .consensus inter personas iure habi les . . . mani festatus" ist; beide 
Brautleute müssen also zur Eheschließung rechtlich befähigt se in . Die
se rechtl iche Befähigung fehlt, wenn der Eheschließung eine „ lex in-
habi l i tans" entgegensteht, d. i. ein Gesetz , das eine Person zur Vor
nahme einer best immten Rechtshandlung für unfähig erklärt, so daß 
die Rechtshandlung, wenn sie trotzdem vorgenommen wird, nichtig 
ist. Der Tatbestand der Unfähigkeit wird immer durch das Fehlen oder 
Vorhandense in einer persönl ichen Eigenschaft verwirkl icht; er liegt 
a lso nicht im Rechtsakt selbst, sondern in der Person dessen , der 
den Rechtsakt zu setzen ve rsuch t 1 4 . 

Im Eherecht des CIC sind jene Normen „ leges inhabi l i tantes", d ie 
im Caput IV die t rennenden Eheh indern isse behandeln (cc. 1067 bis 
1080). Eheschließungsunfähig ist daher, wem solch ein Ehehindern is 
anhaftet; er ist keine „persona iure hab i l i s " , und se in Ehewi l le kann 
nicht jene Wirkung entfalten, d ie ihm an sich z u k o m m t 1 5 . Anzumer
ken ist in d iesem Zusammenhang nur noch, daß die rechtl iche Habil i tât 
nicht nur am posit iven, sondern selbstverständl ich auch am natürl ichen 
bzw. gött l ichen Recht zu messen ist. So l l te daher der Gesetzgeber 
vergessen haben, ein naturrechtl iches Ehehindern is posit iv zu formu
l ieren, wäre eine davon betroffene Person ebenfal ls „ iure (naturali) 
inhabil is*', und die Nicht igerklärung einer dennoch gesch lossenen 
Ehe könnte unter Berufung darauf erfolgen, daß die Person nicht „ iure 
hab i l i s " im S inne von c. 1081 § 1 ist. 

b) Der „consensus legitime manifestatus" 

Damit durch den Ehewi l len eine Ehe bewirkt wird, muß aber nicht 
nur die Voraussetzung der rechtl ichen Habil i tât der Eheschließenden 

1 4 G. G r a f , Die Leges irritantes und inhabilitantes im Codex Iuris 
Canonici, Paderborn 1936, 19. 

1 5 Diese etwas umständlich klingende Formulierung müssen wir wählen, 
weil der Wille auch einer rechtlich inhabilen Person nicht völlig wirkungslos ist. 
Es entsteht zwar keine Ehe, aber doch der Schein einer solchen, woraus 
sich wieder rechtlich relevante Folgewirkungen ergeben können. Auch der 
Gesetzgeber trägt dem Rechnung, wenn er nach Wegfall des Hindernisses oder 
im Falle einer nachträglichen Dispens solche Ehen hinsichtlich ihrer Rechts
wirkungen in der Wurzel heilt (c. 1138 § 1), wenn nur der Ehewille zum Zeit
punkt der „sanatio" noch vorhanden ist (c. 1139). 
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gegeben se in ; d ie zweite Voraussetzung dafür ist, daß der Ehewi l le 
in der gesetzl ich vorgesehenen Form kundgetan wi rd . Sieht der G e 
setzgeber keine best immte Eheschließungsform vor, dann ist eben das 
Wirksamwerden des Ehewi l lens nicht an d iese Voraussetzung gebun
d e n ; eine Ehe entstünde in d iesem Fal l auch dann, wenn etwa d ie 
ehel iche Gemeinschaf t in der s t i l lschweigenden Absicht , e ine solche 
zu begründen, einfach aufgenommen würde. Erklärt jedoch der G e 
setzgeber, daß eine Ehe nur unter Einhal tung best immter Formvor
schriften gesch lossen werden kann, dann handelt es sich dabei um 
eine „ lex irr i tans", d. i. ein Gesetz , das einen best immten Rechtsakt 
für nichtig erklärt, wenn er unter Außerachtlassung der notwendigen 
Förmlichkeiten gesetzt wird 1 β . Der Tatbestand, der die Nichtigkeit des 
Ak tes zur Folge hat, liegt jetzt nicht in der Person dessen , der den 
Akt setzt, sondern in d iesem selbst, sei es wei l d ie gesetz l ich vorge
schr iebene Form überhaupt nicht e ingehal ten wurde, oder auch wei l 
dem formel len Akt erhebl iche Mängel anhafteten. 

Das Eherecht des CIC bindet grundsätzl ich nur d ie Kathol iken an 
d ie kanonische Formvorschr i f t 1 7 und nimmt die — auch getauften — 
Nichtkathol iken ausdrückl ich davon aus, wenn d iese untereinander 
d ie Ehe schließen (c. 1099). Die Best immungen über d ie ordent l iche 
(c. 1094) wie auch über die außerordentl iche Eheschl ießungsform 
(c. 1098) s ind demnach „ leges i r r i tantes"; ebenso auch d ie Normen 
über die ordentl iche (c. 1095) und delegier te Trauungsvol lmacht (c. 
1096). An keine best immte Form ist die „conval idat io s imp lex " einer 
Ehe nach Wegfal l oder D ispens von einem trennenden Ehehindern is , 
sofern d ieses geheim war, gebunden, obwohl erst durch d ie geheime 
und st i l lschweigende (c. 1135 § 2), unter Umständen sogar einsei t ige 
(c. 1135 § 3) Konsenserneuerung eine gül t ige Ehe entsteht (vgl. auch 
c. 1136 § 3). Bei den Formvorschri f ten handelt es sich frei l ich immer 
um posit ive Normen, zumal ja die e inzuhal tende Form genau um
schr ieben werden muß, damit man überhaupt von einer Formvorschrif t 

1 6 G. G r a f (Anm. 14) 15. 
1 7 Das neue Eherecht wird auch jene Katholiken von der Formvorschrift 

freistellen, die durch einen formellen Akt (bei uns etwa durch den Kirchen
austritt) von der Kirche abgefallen sind (can. 319 in der etwas geänderten 
Fassung von Comm 10, 1978, 97), was zu seltsamen Konsequenzen führen 
kann. Denn das Eingehen einer konfessionsverschiedenen Ehe ist nach wie 
vor nur mit Dispens möglich (can. 1: Comm 9, 1977, 357), die ihrerseits nur 
unter bestimmten Bedingungen gewährt wird (can. 2: ebd. 357 f. in der etwas 
verschärften Fassung von Comm 10, 1978, 127). Will nun ein Katholik diese 
Bedingungen nicht erfüllen, kann er, wenn er zuvor aus der Kirche austritt, 
trotzdem ohne Dispens formfrei eine gültige Ehe schließen. Da einem Wieder
eintritt in die Kirche nach vollzogener Trauung kaum ernstliche Schwierig
keiten entgegenstehen, liefert der Gesetzgeber mit der Lockerung der Form
vorschrift die Möglichkeit, seine Mischehengesetzgebung zu umgehen. 
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sprechen kann. Eine Berufung auf die diesbezügl iche in c. 1081 § 1 
genannte Voraussetzung für das Wi rksamwerden des Ehewi l lens reicht 
daher für d ie Nicht igerklärung einer Ehe wegen Formmangel nicht aus. 

3. D i e G r u n d n o r m a l s O r d n u n g s p r i n z i p 

Wenn eine E inze lnorm für eine best immte Rechtsmater ie eine 
grundlegende Aussage enthält, kann s ie mit Recht als Grundnorm be
zeichnet werden. In der Regel handelt es sich dabei nicht um unmit
telbar anwendbares Recht; s ie bedarf daher der näheren Präzisie
rung durch Fo lgenormen. Zu erwarten wäre aber, daß der Grund
normcharakter der a l lgemeinen Aussage auch in der Gesetzessys te
matik zum Ausdruck kommt und daß der materiel le Inhalt der Grund
norm die Systemat ik der Fo lgenormen bestimmt. 

a) Der systematische Ort der Grundnorm 

Was die erste Erwartung betrifft, fäl l t auf, daß sowohl der C IC wie 
auch noch der Eherechtsentwurf 1975 d ie für das ganze Eherecht 
grund legende Norm an die Spi tze des Caput über den Ehekonsens 
stellt. Das ist gewiß erklär l ich, da die Hauptaussage des c. 1081 die 
Unersetzbarkei t des Ehewi l lens festhält (§ 1) und sein notwendiges 
Objekt angibt (§ 2). Trotzdem ist aber nicht zu übersehen, daß die 
Gesamtaussage d ieses Canons darüber hinausgeht und Bed ingungen 
für das Wi rksamwerden des Ehewi l lens angibt, die mit d iesem selbst 
aber nichts zu tun haben. Zwei fe l los ist c. 1081 auch für das Ehekon-
sensrecht grund legend, aber nicht nur für d ieses . Da nämlich aus ihm 
hervorgeht, daß das Zus tandekommen einer Ehe nicht nur vom Ehe
wi l len, sondern auch von der rechtl ichen Habil i tât und von der E in 
haltung einer gesetzl ich festgelegten Form abhängt, ergibt sich aus 
der Umkehrung, daß eine Ehe — grob gesprochen - aus drei Grün
den nichtig sein kann, daß a lso die Ehenicht igkei tsgründe in drei Tat
bestandsgruppen in Erscheinung treten. Und tatsächlich nehmen so 
wohl der C IC wie auch das neue Eherecht eine so lche Dreitei lung vor, 
indem sie in getrennten Cap i t a die Ehehindern isse, den Ehekonsens 
und die Formvorschri f ten behandeln. Die Cap i ta über d ie H indern isse 
und d ie kanonische Form erscheinen aber als recht bez iehungs los um 
das Caput über den Konsens gruppiert, wenn ihnen die gemeinsame 
Grundnorm nicht vorausgestel l t wi rd, sondern an einer Ste l le steht, 
d ie die Vermutung begünstigt, daß s ie nur für d iese eine Tatbestands
gruppe gilt. 

Darüber hinaus ergibt sich aus der falschen systemat ischen E in 
ordnung der Grundnorm die Gefahr, daß auch Einzeltatbestände, die 
eigentl ich eine Voraussetzung für das Wi rksamwerden des Ehewi l lens 
darstel len, systematisch als Wi l lensmängel ausgewiesen werden, was 
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sich auch bei der Rechtsanwendung verhängnisvol l auswirken kann 1 8 . 
Es ist daher zu begrüßen, daß sich d ie Konsul toren der C IC-Re fo rm-
kommiss ion — mit zwei Gegenst immen — entschlossen haben, d iese 
Grundnorm den „canones prae l iminares" zuzuordnen 1 9 . 

b) Die systematische Ordnung der Tatbestandsgruppen 

An sich ist es zwar z ieml ich gleichgül t ig, in welcher Reihenfo lge 
d ie Tatbestandsgruppen der Ehenicht igkei tsgründe angeführt und be
handelt werden, weshalb wir auch nicht unbedingt auf die Barr ikaden 
steigen wol len, um für eine Änderung der derzei t igen Ordnung zu 
streiten, zumal sich aus ihr auch für die Rechtsanwendung keine 
Schwier igkei ten ergeben dürf ten. Nur aus Gründen der wissenschaft l i 
chen Hygiene, die auch in der Gesetzessystemat ik Sauberkei t ver
langt, sei darauf h ingewiesen, daß die Hauptaussage der Grundnorm 
über den Ehewi l len handelt, und daß der Hinweis auf die Ehehinder
n isse und die Form ledigl ich als Beifügung erfolgt. Dieser grammat ika
l ischen Gewichtung entspricht auch die inhalt l iche, d a Wirkursache und 
Wirksamkei tsvoraussetzungen für das Eherecht ke ineswegs den g le i 
chen Wert haben, wie die Best immungen über d ie „sanat io in rad ice" 
ze igen. Daher wäre es angezeigt , wenn das Gesetzbuch den Ehe
konsens vor den Hindern issen und den Formvorschri f ten behandel te ; 
und insgesamt wurde bereits der Wunsch geäußert, d iese „dre i Haupt
tei le des Eherechts" stärker zu betonen 2 0 . 

Viel wichtiger ist aber die Frage, zu welcher Tatbestandsgruppe 
d ie einzelnen Ehenicht igkei tsgründe jewei ls gehören. Zwar bieten 
jene Einzeltatbestände, die den Ehehindern issen und den Formmän
geln zugeordnet werden, wenn man von einigen Unebenhei ten absieht, 
keine nennenswerten Schwier igke i ten; was aber unter dem Titel „De 
consensu matr imonial i " in Caput II des C IC aufscheint und vor a l lem 
im neuen Eherecht aufscheinen wird, ist ein Sammelsur ium äußerst 
heterogener Tatbestände, d ie eine Entflechtung sehr angeraten er
scheinen lassen. 

1 8 Vgl. oben Anm. 4. 
1 9 Comm 9 (1977) 119 f. - Die Gegenstimmen wurden damit begründet, 

daß durch die Umstellung die Integrität des Caput über den Konsens nicht 
mehr gewahrt wäre. Die Mehrheit ließ sich dagegen von der Überlegung 
leiten, daß es der Logik entspreche, nach der Legaldefinition der Ehe und 
ihren Wesenseigentümlichkeiten die Wirkursache der Ehe zu nennen. 

2 0 H . S c h m i t z , Gesetzessystematik (Anm. 2) 270. 
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II. Die Rechtsnatur der Ehenichtigkeitsgründe als Ordnungskriterium 

Wenn wir davon ausgehen, daß aus der eherecht l ichen Grundnorm 
eine Dreitei lung der Ehenicht igkei tsgründe abzulei ten ist, müssen wir 
uns nächstens fragen, nach welchen Kri ter ien die e inzelnen Null i täts-
gründe d iesen drei Tatbestandsgruppen zuzuordnen s ind . K lar ist 
nun, daß es sich bei d iesen Kri ter ien um etwas handeln muß, das 
al len Einzeltatbeständen einer Gruppe gemeinsam ist. Und die G e 
meinsamkei t sehen wir in der jewei ls g le ichen Rechtsnatur, d ie sich 
ihrerseits aus dem je konkreten Tatbestand erkennen läßt, der der 
rechtl ichen Würdigung unterliegt, wenn über die Gült igkei t der Ehe 
entschieden werden so l l . 

1. K o n s e n s m a n g e l u n d K o n s e n s u n f ä h i g k e i t 

Schon b isher stel l te sich mitunter d ie Frage, ob d ie im CIC nicht 
benannten Ehenicht igkei tsgründe „ament ia " und „psychische Ehe
unfähigkei t " a ls Konsensmängel oder a ls Eheh indern isse aufzufassen 
s ind . Die Geis teskrankhei t wurde von der Rota nach anfängl icher U n 
sicherheit den Wi l lensmängeln z u g e o r d n e t 2 1 . Das neue Eherecht führt 
s ie zusammen mit der „per turbat io ment is" , dem „defectus d iscret ionis 
iud ic i i " (can. 296) und dem Erfül lungsunvermögen (can. 297) ebenfal ls 
a ls Konsensmange l a n 2 2 . Die Frage ist aber, ob d iese Systematik 
sachl ich richtig ist. 

2 1 Die vol. 1-20 (1909-1928) der Decisiones verwenden im Index teils 
ein eigenes Stichwort (vol. 5 p. 173; vol. 5 p. 678; vol. 7 p. 486; vol. 13 p. 306; 
vol. 16 p. 436; vol. 18 p. 439; vol. 20 p. 521), wobei aber vol. 7 und 13 auch 
auf das Stichwort „defectus consensus" verweisen. In anderen Bänden wird 
die „amentia" als Ehehindernis geführt (vol. 8 p. 379; vol. 10 p. 153; vol. 12 
p. 281; vol. 14 p. 377; vol. 15 p. 339), doch wird gelegentlich auch von hier aus 
auf die Konsensmängel weiterverwiesen (vol. 10 und 14). Nur in einem einzigen 
dieser Bände wird „amentia" ausschließlich als Konsensmangel geführt (vol. 11 
p. 208). In vol. 21 p. 569 werden unter der Überschrift „Ex capite consensus 
deficientis'" ausschließlich Amentia-Urteile erwähnt; ab vol. 22 p. 699 ge
schieht dies unter dem Titel „Ex defectu consensus". So verfährt die Rota 
bis vol. 42 p. 688; die seither erschienenen Bände fassen die Ehenichtigkeits
gründe nicht mehr unter Oberbegriffe zusammen. 

2 2 Daß es hinsichtlich der psychischen Eheunfähigkeit für diese Zu
ordnung Vorbilder und Anhänger in Doktrin und Judikatur gibt, zeigt K. L u 
d i c k e , Psychisch bedingte Eheunfähigkeit. Begriffe — Abgrenzungen — Kri
terien (Europäische Hochschulschriften 23/105), Frankfurt/Main 1978, 179; 
ebenso wird hier gezeigt, daß auch die Hindernistheorie vertreten wird. In 
jüngerer Zeit spricht B. B r u n s , Erfüllungsunvermögen: Ehe- oder Kon
senshindernis?: ÖAKR 31 (1980) 6-25, von einem „Konsenshindernis"; aller
dings scheint er damit eine Untergruppe der Ehehindernisse zu meinen 
(24 f.), so daß man fragen könnte, welchen Vorteil die Einführung dieses 
Begriffes bringt. In einem privaten Gespräch gelegentlich der Offizialentagung 
1981 in Freising stellte sich freilich heraus, daß B r u n s grundsätzlich zwi-
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a) Der prinzipielle Unterschied 

Wenn wir d ie Konsensunfähigkeit zunächst ganz a l lgemein ins 

Auge fassen und - zugegebenermaßen etwas unsauber — bloß para

digmatisch von der „ament ia" s p r e c h e n 2 3 , dann kann d ieser Nicht ig

keitsgrund nur dann als Konsensmange l aufgefaßt werden, wenn man 

davon ausgeht, daß ein ausre ichender Ehewi l le tatsächlich fehlt. Doch 

abgesehen davon, daß d iese Annahme nicht in jedem Einzel fa l l un

bedingt zutreffen m u ß 2 4 , stellt sich d ie Frage, ob das Faktum des 

fehlenden Ehewi l lens als so lches im System des kanonischen Ehe

rechts gesetzl icher Tatbestand eines Ehenicht igkei tsgrundes sein kann. 

sehen Ehe- und Konsenshindernissen unterscheiden will, da letztere nicht 
nur die Eheschließung, sondern auch die „sanatio in radice" verhindern. Der 
Einwurf, daß dies doch wohl auch etwa für das Hindernis der Blutsverwandt
schaft in gerader Linie gelte, wurde damit beantwortet, daß auch dieses 
Hindernis, sofern es göttlichen Rechtes ist, als Konsenshindernis aufzufassen 
sei. — An dieser Stelle freilich beginnt die Grenze zwischen Ehe- und Kon
senshindernis unscharf zu werden. Das Gespräch mußte leider abgebrochen 
und konnte nicht wieder aufgenommen werden. Jedenfalls darf man auf die 
Veröffentlichung der diesbezüglichen Überlegungen gespannt sein. 

2 3 Die Berechtigung dazu beziehen wir daraus, daß die anderen Er
scheinungsformen lange Zeit nicht als selbständige Ehenichtigkeitsgründe, 
sondern als Sonderformen der „amentia" aufgefaßt wurden, obwohl es sich 
nicht um eine wirkliche Geisteskrankheit handelte, was etwa in SRR 6. 11. 1956 
c. Mattioli, η. 2 vol. 48 p. 873, auch ausdrücklich zugestanden wird: „Vox 
.amentia', per se, non morbum indicat aut necessario significat, sed potius 
peculiarem mentis statum seu condicionem, interdum brevi duraturum, quae 
causis multiplieibus ac varus tribui potest. . ." — Vgl. außerdem SRR 22. 2. 
1930 c. Guglielmi, vol. 22 pp. 86-104 (Hypnotismus); SRR 30. 7. 1932 c. Jullien, 
vol. 24 pp. 364-382 (Epilepsie); SRR 8. 1. 1938 c. Heard, vol. 30 pp. 13-21 
(Hysterie); SRR 25. 2. 1941 c. Wynen, vol. 33 pp. 144-168 (Konstitutionelle 
Immoralität); SRR 16. 10. 1942 c. Jullien, vol. 34 pp. 775-781 (Sexuelle Hy
perästhesie); SRR 12. 5. 1949 c. Pasquazi, vol. 41 pp. 218-223 (krankhafte 
Eifersucht); SRR 25. 11. 1948 c. Brennan, vol. 41 pp. 521-529 (Einfluß von 
Narkose); SRR 20. 5. 1952 c. Fidecicchi, vol. 44 pp. 326-336 (Morphiumge
brauch); SRR 30. 1. 1954 c. Heard, vol. 46 pp. 82-86 (Encephalitis); SRR 
12. 4. 1956 c. Lamas, vol. 48 pp. 318-332 (Neurasthenie); SRR 3. 5. 1957 
c. Filipiak, vol. 49 pp. 382-385 (Trunkenheit); SRR 21. 6. 1957 c. Sabattani, 
vol. 49 pp. 500-513 (Nymphomanie); SRR 17. 5. 1958 c. Heard, vol. 50 pp. 326 
bis 331 (Psychoneurose). 

2 4 Man denke etwa an einen Mann, der ein Mädchen kennenlernt, ihm 
einen Heiratsantrag macht, sich auf die Hochzeit vorbereitet, vielleicht sogar 
die Ehewillenserklärung beim Brautexamen im Vollbesitz seiner Geisteskräfte 
unterschreibt, aber kurz vor der Trauung aufgrund eines äußeren Ereignisses, 
etwa eines Unfalls, einen so schweren schizophrenen Schub erleidet, daß 
er von diesem Zeitpunkt an konsensunfähig ist. Diesem Mann ist wohl die 
Ehewillenserklärung bei der Trauung nicht zuzurechnen, weshalb keine gültige 
Ehe zustande kommt. Sein Ehewille wurde aber durch den Schub nicht besei
tigt; dieser machte den Mann nur unfähig, den Ehewillen gegebenenfalls noch 
zu widerrufen, und seine Willenserklärung ist tatsächlich keine Willenskund
gabe mehr, weshalb sie ihm nicht anzurechnen ist. 
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Richtig bleibt natürl ich, daß al lein der Ehewi l le Entstehungsgrund 
der Ehe ist, so daß d iese, wenn er fehlt, nicht zustande kommt. Im 
äußeren Rechtsbereich können zwar sowohl der Ehewi l le w ie auch 
sein Fehlen nur dann zur Kenntnis genommen werden, wenn d iese 
inneren Tatsachen i rgendwie nach außen hin in Erscheinung t r e t e n 2 5 ; 
n ichtsdestoweniger kann das kanonische Recht, da es geist l iches 
Recht ist, grundsätzl ich - wenn man von der Exekut ierbarkei t im 
äußeren Rechtsbereich einmal absieht — auch an innere Tatsachen, 
d ie nicht unmittelbar nach außen hin zutage treten, Rechtsfolgen 
knüpfen. Deshalb wäre es an sich denkbar, daß der kirchl iche Gesetz 
geber sich einfach damit begnügte, das Fehlen des Ehewi l lens per se 
zum Tatbestand einer Norm zu machen und d iesen mit e iner Nich
t igkei tssankt ion zu bewehren. In d iesem Fall wäre es Sache der Jud i 
katur, al lmähl ich jene äußeren Tatsachen herauszuf inden, die den 
Tatbestand des inneren Konsensmange ls erkennen lassen, und das 
gewiß nicht wünschenswerte Ergebn is wäre ein Fal l -Recht . Zwei fe l los 
wäre unter d iesen äußeren Tatsachen auch die Geis teskrankhei t zu 
f inden, so daß s ie in d iesem System unter die Konsensmängel f iele. 

Tatsächlich ist der Gese tzgeber aber einen anderen Weg gegan
gen. Bei jenen Nul l i tätsgründen, d ie er im Konsensrecht behandelt , 
erklärt er jedenfal ls nicht einfach d ie negative Tatsache des Wi l lens
mangels zum gesetz l ichen Tatbestand, sondern er stellt d ie einzelnen 
Normen auf posit ive Tatsachen ab. So lche posit ive Tatsachen sind 
einerseits posit ive Wi l lensakte mit jewei ls unterschiedl ichem Inhalt, 
anderersei ts aber auch Ere ign isse und persönl iche Eigentümlichkeiten, 
von denen der Gesetzgeber annimmt, daß sie e ine verantwortbare 
Wi l lensentscheidung nicht zu lassen. Immer aber handelt es sich dabei 
um posit ive Tatsachen, die zum Tatbestand des Gese tzes gemacht 
werden, wobei frei l ich nicht zu übersehen ist, daß d iese Tatbestände 
sehr unterschiedl icher Natur s ind . 

Dieser unterschiedl ichen Natur der Tatbestände müßte das Gesetz 
aber auch systematisch Rechnung tragen, indem es Ungle iches als 

2 5 Auch wenn es die Formvorschrift nicht gäbe, könnte eine konkrete Ver
bindung vom Recht nur dann als Ehe aufgefaßt werden, wenn die Partner zu
mindest durch konkludentes Verhalten den Ehewillen zum Ausdruck bringen. 
Die Rechtssicherheit wächst natürlich, wenn der Ehewille in einer bestimm
ten Form kundgetan werden muß (vgl. W. Μ. Ρ I ö c h I, Geschichte des Kir
chenrechts 2, Wien 21962, 311 f.), zumal nun die äußere Willenskundgabe eine 
Rechtsvermutung begründen kann (c. 1086 § 1); diese ist zwar widerleglich, 
aber wieder nur aufgrund äußerer Tatsachen. Stehen solche nicht zur Ver
fügung, gilt die Verbindung im äußeren Rechtsbereich weiterhin als Ehe, 
obwohl sie unter Umständen gar keine ist. Für die Partner ergeben sich aber 
auch in diesem Fall Rechtspflichten; entweder sie bringen den Konsens nach 
(c. 1136), oder sie trennen sich, ohne freilich im äußeren Rechtsbereich für 
eine neue Eheschließung frei zu werden (c. 1069 § 2). 
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ungleich erkennbar macht. Es ist doch ein sehr grav ierender Unter
schied, ob jemand etwas posit iv nicht wi l l , oder ob er es gar nicht 
wol len kann. Im ersten Fal l liegt der Mangel im Wi l lensakt selbst, 
so daß man getrost von einem Wi l lensmangel sprechen kann. Im zwe i 
ten Fall aber liegt der Mangel in einer Eigentümlichkeit der Pe rson ; 
und dies ist exakt jenes Kri ter ium, nach dem wir oben d ie „ iure inhabi 
l i tas" bestimmt haben. Wer daher einen Ehewi l len gar nicht haben 
kann, ist rechtlich unfähig zur Ehe ; se ine Wi l lenserk lärung ist unwirk
sam, weil ein naturrechtl iches Hindernis dem Wi rksamwerden auch des 
vielleicht einmal gesetzten Ehewi l lens entgegensteht. Die Konsensun 
fähigkeit ist daher in all ihren Erscheinungsformen den Ehehindern is
sen zuzurechnen. 

b) Die „amentia" und „perturbatio mentis" 

Daß Geis teskranke und aktuell Sinnesverwirr te konsensunfähig 
s ind, ist ohne weiteres einsicht ig. Auch der C IC, der d iese Tatbestände 
nicht als Ehenicht igkeitsgründe anführt, rechnet immerhin damit, daß 
jedenfal ls d ie „ament ia" Gegenstand eines Nul l i tätsverfahrens sein 
kann (c. 1982). Das neue Eherecht wi rd, wie schon erwähnt, dafür 
eine eigene Norm enthalten, die freil ich an der Sp i tze des Caput 
über den Ehekonsens stehen wird (can. 296, 1 0) 2 6 , obgle ich s ie pa 
radoxerweise mit den Worten „Sunt i ncapaces matr imoni i cont ra
hend i " beginnt. Die sachl iche Identität von „ incapax" und „ i n h a b i l i s " 2 7 

hätte eigentl ich darauf aufmerksam machen müssen, daß schon 
sprachl ich von einem Hindernis die Rede i s t 2 8 . Wenn die Konsul toren 
in d iesem Fall den „ ipse actus sub iec t ivus" für substant iel l verdor
ben h a l t e n 2 9 , mag man dem durchaus zust immen können; das ändert 
aber nichts daran, daß die Verdorbenhei t des subjekt iven Wi l lensaktes 

2 6 Da can. 295 zu den Canones praeliminares transferiert wurde, beginnt 
das Caput nun mit can. 296, in der letzten Fassung leicht ergänzt: Comm 10 
(1978) 127. 

2 7 Vgl. R. K ö s t l e r , Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici, München 
1927, 182 und 189; vgl. auch K. M ö r s d o r f , Die Rechtssprache des Codex 
Iuris Canonici. Eine kritische Untersuchung, Paderborn 21967, 93-95. 

2 8 K. L u d i c k e , Eheunfähigkeit (Anm. 22) 199-204, glaubt die „per
turbatio mentis" den Konsensmängeln zuordnen zu müssen, weil diese bloß 
ein vorübergehender Zustand sei, der sich nicht auf den Ehewillen, sondern 
nur auf die Willenserklärung auswirke (201). Daß aber der Dauercharakter 
nicht notwendig zum Hindernisbegriff gehört, zeigt das Ehehindernis „raptus", 
das ebenfalls nur für die Dauer der Gefangenschaft gilt; wird die Frau frei
gegeben, fällt auch das Hindernis weg (c. 1074). Im übrigen spricht sogar 
L u d i c k e selbst von einer „Unfähigkeit" des Verwirrten, weil ihm „im 
Erklärungszeitpunkt die Steuerungsfähigkeit" fehlt (203 f.). Damit ist der Hin
dernischarakter eindrucksvoll begründet. 

2 9 Comm 3 (1971) 77. 
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in einer persönl ichen Eigentümlichkeit wurzelt, d ie den Betroffenen 
hindert, e inen unverdorbenen Wi l lensakt zu setzen. Gesetz l icher Tat
bestand ist bereits d ie Tatsache der Beh inderung und nicht erst die 
Natur des Wi l lensaktes. Ob und was ein Ge is teskranker gewol l t hat, 
ist völ l ig unerhebl ich und muß in e inem Nicht igkei tsverfahren gar 
nicht untersucht werden. Soba ld feststeht, daß d ie „ament ia " oder 
Sinnesverwir rung in e inem die Konsensfähigkei t ausschließenden 
Schweregrad vor lag, ist auf Nichtigkeit der Ehe zu erkennen, ohne 
daß nach dem Ehewi l len selbst gefragt wsrden müßte. 

Die Störung der Geistesfähigkeit dos Menschen bewirkt aber 
nicht erst dann eine Konsensunfähigkeit , wenn eine geordnete G e i 
s tes- und Wil lenstät igkei t überhaupt ausgeschal tet ist. Wenn sich je
mand zur Ehe entschließt, muß er v ie lmehr zunächst e inmal wissen, 
was Ehe ist; er muß s ie von anderen Verb indungen — auch ähnlicher 
Art — unterscheiden können 3 0 . D ieses abstrakte Wissen genügt aber 
nicht; der Kontrahent muß vie lmehr auch w issen bzw. beurtei len kön
nen, worauf er persönlich sich mit der Eheschließung einläßt. Des
halb s ind sowohl das notwendige Mindes tw issen (c. 10^2, can . 298) 
wie auch das kri t ische Urtei lsvermögen (can. 296, 2°) G j l t ig 'o i tsvor-
aussetzungen der Ehe. 

c) Die „ignorantia" 

Was zunächst den Mange l des Mindes tw issens betrifft, ^ c i . - ^ t 
b isher noch niemand daran Anstoß genommen zu haben, daß dieser 
Ehenicht igkei tsgrund nicht zu den Hindern issen, sondern ?Ί den 
Konsensmängeln gezählt wird, obwohl auch hier bereits die Sprech
we ise des Gesetzgebers an ein „non p o s s e " denken läßt. Einzuräu
men ist zwar, daß nach dem bekannten Ax iom, daß nichts gewol l t wer
den kann, was nicht zuvor erkannt worden i s t 3 1 , n iemand se inen Wi l 
len auf etwas richten kann, das er gar nicht kennt, und daß daher 
der Ehewi l le fakt isch fehlt, wenn er sich nicht auf das notwendige 
Objekt r ich te t 3 2 . Wieder ist aber zu betonen, daß das tatsächliche 
Fehlen des Ehewi l lens eine Folge der Unfähigkei t ist, d ie durch den 
persönlichen Erkenntn ismangel verursacht ist. D ieser Mange l ist eine 
Eigentümlichkeit der Person und stellt daher ein Hindern is dar. 

A l le rd ings haben wir oben behauptet, daß der Gese tzgeber nur 
posit ive Tatsachen zu Tatbeständen der Ehenicht igkei tsgründe macht, 
während doch der Erkenntn ismangel zwei fe l los eine negat ive Tatsa-

8 0 K.-Th. G e r i n g e r , Scheidungsrecht (Anm. 7) 250 f. 
81 Cod 1,18,9; vgl. auch Dig 22,6,9. 
3 2 Vgl. SRR 22. 7. 1912 c. Cattani, n. 3 vol. 4 p. 379; SRR 14. 3. 1935 

c. Wynen, n. 5 vol. 27 p. 130. 
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che i s t 3 8 . Wir müssen aber doch fragen, ob wirkl ich der Mangel des 
Mindestwissens gesetzl icher Tatbestand ist, oder ob das Gesetz nicht 
sozusagen ein posit ives Nichtwissen verlangt. Wenn etwa der G e 
setzgeber in c. 1082 § 2 sagt, daß eine Unwissenhei t nach der Pubertät 
nicht vermutet wi rd, dann räumt er ein, daß in einem Einzel fa l l das G e 
gentei l bewiesen werden könnte. Dieser Gegenbewe is kann aber nur 
gel ingen, wenn sich die Unwissenhei t in posit iven Tatsachen manife
stiert. Wenn man außerdem davon ausgeht, daß jemand, der sich einer 
Eheschließung unterzieht, ja i rgendeine - wenn viel leicht auch fa l 
sche - Vorste l lung von Ehe haben muß, dann zeigt s ich, daß die 
Unwissenheit , von der das Gesetz indirekt zu sprechen scheint, nicht 
eine „ ignorant ia pura" sein kann, sondern einen posit iven Irrtum dar
stellt. Und in d iesem Zusammenhang er innern wir uns auch an c. 1084, 
der inhaltl ich in deutl icher Relat ion zu c. 1082 § 1 s t e h t 3 4 und aus
drücklich von e inem Irrtum spricht. Tatbestand d ieses Ehenicht igkei ts
grundes ist a lso nicht einfach die Unwissenhei t , sondern der we
sentl iche Irrtum; und der Irrtum ist e ine posit ive Tatsache, d ie den 
Irrenden hindert, einen Ehewi l len zu entwickeln. 

d) Die „incapacitas iudicandi" 

Ähnlich stellt sich das Problem beim neuen Ehenicht igkei tsgrund 
„Mangel des krit ischen Urtei lsvermögens" (can. 296, 2°). Vordergrün
dig scheint hier nämlich der „gravis defectus d iscret ion is iud ic i i " ge
setzl icher Tatbestand zu se in , was zwei fe l los e ine negative Tatsache 
wäre. Faßt man den Gesetzeswort laut jedoch genauer ins Auge, 
wird man zugeben müssen, daß die jenigen für „ incapaces" erklärt 
werden, die an d iesem Defekt labor ieren. Somit scheint eigentl ich 
das Le iden, a lso eine posit ive Tatsache, als gesetz l icher Tatbestand 
auf. 

Trotzdem ist die Formul ierung des Gese tzes nicht sehr glückl ich, 
d a die Vorste l lung, daß jemand am „defectus d iscret ion is iud ic i i " 
„ l e iden" könnte, in sich etwas abstrus se in dürf te. Gel i t ten wird doch 
an irgendeiner - wohl psychischen — Störung, die ihrerseits den De
fekt des Urtei lsvermögens zur Fo lge hat. Das Vor-Urtei l der Mehr-

3 3 Wir könnten zwar darauf hinweisen, daß auch c. 1082 § 1 auf positive 
Einzeltatbestände abstellt, da ja die ganze Norm positiv formuliert ist. Das 
änderte aber nichts daran, daß sich aus der Umkehrung der Norm für den 
Ehenichtigkeitsgrund eine negative Tatsache als Tatbestand ergäbe, so daß 
dieser Hinweis allzu sophistisch wäre. 

3 4 A. S c h e u e r m a η η , Die irrtümliche Eheauffassung. Die Problematik 
des can. 1084 in der Rechtsprechung der S.R.Rota: ÖAKR 17 (1966) 174, 
stellt die beiden Normen auch optisch nebeneinander und zeigt so sehr ein
drucksvoll, daß die Objekte des unabdingbaren Mindestwissens in denen des 
unerheblichen Sonderwissens eine unmittelbare Entsprechung finden. 
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heit der Konsul toren, hier müsse es sich — trotz „ incapac i tas" — um 
einen Ehewi l lensmangel h a n d e l n 3 5 , scheint auch den Bl ick auf den 
zu normierenden Sachverhal t verdunkelt zu haben, so daß man sich 
sogar einer gesetzestechnischen Inkonsequenz schuld ig machte. Im
merhin steht d iese Norm formal und sachl ich in e inem sehr engen 
Zusammenhang mit der „ament ia " , d ie im selben Canon behandelt 
wird, aber vom Mange l des Urtei lsvermögens nicht e inmal durch einen 
eigenen Paragraphen, sondern bloß in Form einer numerativen Auf
zählung abgehoben wird. In can . 296, 1° wird aber ke ineswegs der 
„defectus usus rat ionis" , was dem „defectus d iscret ion is iud ic i i " in 
can. 296, 2° entspräche, als Tatbestand angeführt, sondern die die
sen Defekt auslösende Störung. Man sol l te erwarten, daß verwandte 
Sachverhal te die Verwandtschaft auch im Wortlaut der Norm verra
ten 3 6 . Wäre dies geschehen, dann hätte sich die auch ausdrückl iche 
Nennung eines posit iven Tatbestandes gar nicht vermeiden lassen. 

e) Die „incapacitas adimplendi" 

Zu den Ehewi l lensmängeln zählt das neue Eherecht auch das 
sogenannte Erfül lungsunvermögen 3 7 , das nach can . 297 dar in besteht, 
daß jemand aufgrund einer schweren psychischen 3 8 Anomal ie nicht 
in der Lage ist, eine der Ehe wesent l iche Pflicht zu übernehmen. Tat
bestand ist a lso wieder eine schwere psychische Störung, die zunächst 
zur Fo lge hat, daß eine wesent l iche Pfl icht nicht erfül l t werden kann; 

3 5 Ein einziger Konsultor wollte diesen Nichtigkeitsgrund als Hindernis 
verstanden wissen; dies wurde aber von allen anderen zurückgewiesen, und 
zwar mit der einigen Humor verratenden Begründung, daß schließlich auch die 
Eheschließung „per procuratorem" im Kapitel über den Ehekonsens behan
delt werde (Comm 7, 1975, 46). Von letzterem wird unten noch zu sprechen 
sein. 

3 6 Denkbar wäre etwa die Formulierung: „Sunt incapaces matrimonii con
trahendi: . . . 2) qui gravi anomalia psychica ita afficiuntur (vel laborant) ut 
matrimonialem consensum, utpote debita discretione iudicii circa iura et 
officia matrimonialia carentes, elicere nequeunt." — Daß statt von einem 
„gravis defectus" von der „debita discretio" gesprochen werde, wurde schon 
im Begutachtungsverfahren vorgeschlagen. Dies wurde aber abgelehnt, um 
eine laxe Judikatur hintanzuhalten (Comm 9, 1977, 370). Nach unserer Auf
fassung kann es hier jedoch nicht um einen schweren Defekt gehen, da auch 
ein leichter Defekt rechtserheblich sein muß, wenn er die „debita discretio" 
verhindert. Das ist aber nur eine prinzipielle Feststellung; tatsächlich ist doch 
entscheidend, daß bloß eine „gravis anomalia" die „debita discretio" nicht 
zuläßt, woraus sich wieder ergibt, daß nur die schwere psychische Störung 
als gesetzlicher Tatbestand in Frage kommt. 

3 7 Vgl. SRR 6. 11. 1956 c. Mattioli, η. 2 vol. 48 p. 873: iam inhabiles 
sunt ad implendum." - K . L ü d i c k e , Eheunfähigkeit (Anm. 22) 95, spricht 
von der „Eheführungsunfähigkeit". 

3 8 Das ursprüngliche „psychosexualis" wurde durch das allgemeinere 
„psychica" ersetzt (Comm 9, 1977, 370 f.). 
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erst daraus folgt nach dem Grundsatz , daß sich n iemand zu Unmög
lichem verpfl ichten k a n n 3 9 , auch das Verpf l ichtungsunvermögen, von 
dem can . 297 eigentl ich spricht. Daß d iese Norm aber pr imär das 
Erfül lungsunvermögen meint, zeigt ihre Genes is , an deren Anfang 
die Über legung stand, daß jemand, der viel leicht an sich einen intak
ten Ehewi l len hat, trotzdem konsensunfähig ist, wenn er das Objekt 
des Ehewi l lens nicht erfül len kann 4 0 . 

Daß d ieser Tatbestand zu den Konsensmängeln gerechnet werden 
sol l , ist einigermaßen erstaunl ich, da man doch ausdrückl ich davon 
ausgeht, daß die Ge is tes - und Wil lenstät igkeit als so lche ke ineswegs 
beeinträchtigt sein muß. Noch erstaunl icher ist d iese Zuordnung, wenn 
man berücksichtigt, daß die Impotenz - d ie ebenfal ls psychische Ur
sachen haben kann - weiterhin als Hindernis aufgefaßt wird (can. 383), 
obwohl doch niemand übersehen kann, daß auch s ie eine Form des 
Erfül lungsunvermögens i s t 4 1 . 

Einzuräumen ist jedenfal ls, daß niemand eine Pflicht übernehmen 
kann, d ie zu erfül len er nicht in der Lage ist. Das bedeutet aber nicht, 
daß es ihm am Verpf l ichtungswi l len fehlte. Schließlich kommt es so 
gar vor, daß jemand d iese Pfl ichten sehr bewußt bejaht, wei l er in der 
Ehe irr igerweise ein Heilmittel für seine Anomal ie e rb l i ck t 4 2 . Das 
ändert aber nichts an seiner psychischen Anomal ie und der daraus 
result ierenden Unfähigkeit, d iese gute Absicht zu verwirk l ichen. Er 
kann sich einfach nicht verpf l ichten; und d iese Unfähigkeit verhindert 
das Wi rksamwerden seines an sich intakten Ehewi l lens. Die so ge
artete psychische Anomal ie ist eine Eigentümlichkeit der Person und 
stellt daher ein Ehehindern is dar. 

3 9 Vgl. Reg.iur. 6 in V|o. 
4 0 Comm 3 (1971) 77; 7 (1975) 39, wo freilich etwas widersprüchlich einer

seits von einer „incapacitas assumendi" und andererseits von einer „incapa-
citas" „assumptam obligationem . . . implendi" gesprochen wird, worauf bereits 
B. B r u n s (Anm. 22) 17, hinweist. 

1 1 Angesichts dieser Tatsache ist es völlig unverständlich, daß man so
gar bewußt darauf verzichtet hat, diese Tatbestände als zusammengehörig 
darzustellen, um eine Konfusion mit der psychischen Impotenz zu vermeiden 
(Comm 3, 1971, 77). Dieses Ziel könnte man auch durch eine exakte Tatbe
standsumschreibung erreichen. Immerhin hat aber ein Konsultor wenigstens 
den Vorschlag gemacht, das Erfüllungsunvermögen im Zusammenhang mit der 
Impotenz zu behandeln (Comm 7, 1975, 50). Richtiger erschiene es uns 
freilich, wenn man die Impotenz als Sonderform des Erfüllungsunvermögens 
auffaßte. 

4 2 E.-G. R ο k a h r, Ehe ohne Treue? Die eheliche Treuepflicht in der 
Rechtsprechung der Römischen Rota, München 1976, 108. 
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2. K o n s e n s m a n g e l u n d e i g e n t l i c h e E h e h i n d e r 
n i s s e 

Über den pr inzipie l len Unterschied zwischen Konsensmange l und 
Ehehindern is muß an d ieser Ste l le nicht mehr gehandel t werden. Auch 
die im C IC benannten Eheh indern isse müssen hier nicht im einzelnen 
besprochen werden. Zu prüfen ist aber, ob nicht im Caput über den 
Ehekonsens Tatbestände aufscheinen, die zwar nicht die Konsens
unfähigkeit zur Fo lge haben, sehr wohl aber ein Eheh indern is im 
eigent l ichen Sinn darstel len. 

a) Der erzwungene Ehewille 

Auch d ie Zuordnung des Ehenicht igkei tsgrundes „Furcht und 
Z w a n g " (c. 1087) zu den Konsensmängeln scheint b isher n iemanden 
gestört zu haben. Dabei hätte es doch zu denken geben müssen, daß 
nicht nur die Rota im weitaus überwiegenden Tei l ihrer einschlägigen 
U r t e i l e 4 3 , sondern auch der Vater des CIC davon ausgehen, daß die 
..voluntas c o a c t a " immer ein Wi l le zur Ehe sein m ü s s e 4 4 . D iese Auf
fassung tei len wir zwar n i ch t 4 5 , geben aber gerne zu , daß jemand, der 
aus Furcht heiratet, einen Ehewi l len haben kann und sehr häufig wahr
scheinl ich sogar tatsächlich hat. Damit ist aber klar, daß bei Furcht 
und Zwang nicht der Mange l des Ehewi l lens Ursache der Ehenicht ig
keit sein kann; d ie Ehe ist v ie lmehr desha lb nichtig, wei l d ie unter 
Zwang abgegebene Wi l lenserk lärung unwirksam ist. 

Wäre es anders, b l iebe ja auch völ l ig unverständl ich, wie man 
überhaupt darüber streiten konnte, ob die Ehe nur dann nichtig sei , 
wenn der Zwang „ad extorquendum c o n s e n s u m " ausgeübt werde, 
oder schon dann, wenn d ie Heirat der e inz ige Ausweg s e i 4 0 . Denn 
d ie Intention dessen , der den Zwang ausübt, kann doch nicht darüber 
entscheiden, ob der, der den Zwang erleidet, e inen Ehewi l len hat oder 
nicht. 

4 3 Ausnahmen s. K.-Th. G e r i n g e r , Die conformitas sententiarum. 
Zur Gleichwertigkeit formell nicht konformer Urteile: AfkKR 149 (1980) 432-466 
(454 Anm. 71). 

4 4 P. G a s p a r r i , Tractatus canonicus de Matrimonio, Vatikan 21932, 
50, n. 833, sagt zwar, daß bei Irrtum, Simulation und Bedingung der Konsens 
aufgehoben werde, während ihn „metus minuit tantum", womit anscheinend 
angedeutet werden soll, daß zwar kein völliger Mangel, wohl aber eine 
Mangelhaftigkeit des Willens gegeben ist. Nun kann sicherlich die Intensität 
des Wollens unterschiedlich stark sein; als Tatsache jedoch ist der Ehewille 
entweder vorhanden oder nicht vorhanden; ein unterschiedliches Maß des 
Vorhandenseins kann es nicht geben. 

4 5 K.-Th. G e r i n g e r , Conformitas (Anm. 43) 454 f. 
4 0 Vgl. P. G a s p a r r i (Anm. 44) 61, n. 856. 
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Tatbestand d ieses Ehenicht igkei tsgrundes ist d ie schwere und 
ausweglose, durch ungerechten 4 7 Zwang von außen eingeflößte Furcht. 
Diese aber ist eine Eigentümlichkeit der Person und stellt daher ein 
Ehehindernis dar. 

b) Der erschlichene Ehewille 

Das neue Eherecht wird in can . 300 einen b isher v e r m i ß t e n 4 8 

Ehenicht igkei tsgrund enthal ten, nämlich d ie argl ist ige Täuschung 
hinsichtl ich einer Eigenschaft , d ie geeignet ist, das Ehe leben schwer 
zu stören, wobei frei l ich der „do lus" „ad obt inendum consensum 
patratum" eingesetzt worden se in muß. Dieses zuletzt genannte Er
fordernis scheint auch der Grund dafür zu se in , daß d ieser Ganon in 
das Caput „De c o n s e n s u " aufgenommen w u r d e 4 9 . 

Trotzdem kann aber nicht daran gezweifel t werden, daß der Ehe
wi l le des durch List Getäuschten an sich intakt ist. Ein Wi l lensmangel 
könnte nur in Gestal t einer „ intent io interpretat iva" angenommen 
werden, d ie aber tatsächlich eben keine „ in tent io" i s t 5 0 . Und wenn 
ein Konsul tor meinte, im Gegensa tz zum „error s imp lex" fehle bei 
dem durch Argl ist herbeigeführten Irrtum die „con iunc t io voluntatum 
in actu c o n s e n s u s " 5 1 , dann ist d ies doch eine sehr art i f iziel le K o n 
struktion von äußerst ger inger Tragfähigkei t . Wor in sol l denn der 
Mangel der „con iunct io voluntatum" bestehen? Der Getäuschte wil l 
d ie Ehe, wei l er irrt — und dar in unterscheidet er sich nicht von dem, 
der einfach irrt. Der Täuschende aber wil l d ie Ehe ebenfa l ls ; andern
fal ls hätte er sich ja d ie ganze Täuschung ersparen können. Be ide 
wol len a lso dasse lbe. E ine ausgeprägtere „con iunct io voluntatum" 
kann es gar nicht geben. 

Der entscheidende Tatbestand liegt doch einfach in dem durch 
Argl ist herbeigeführten Irrtum. Das aber ist wieder eine Eigentümlich
keit der Person und begründet daher ein Ehehindern is . Der an sich un
verdorbene Ehewi l le ist rechtlich unwirksam, weil der Gesetzgeber 
den Getäuschten vor Unrecht schützen wi l l . Bewirkte d ie argl ist ige 

4 7 Im neuen Eherecht soll das Tatbestandsmerkmal „iniuste" nicht mehr 
aufscheinen (can. 304 i.d.F. v. Comm 9, 1977, 376). 

4 8 Die Einführung dieses Nullitätsgrundes hat schon im Jahre 1956 
H. F l a t t e n , Irrtum und Täuschung bei der Eheschließung nach kanoni
schem Recht, Paderborn 1957, 28—49, bei seiner Antrittsvorlesung in Tübingen 
angeregt. 

4 0 Möglicherweise geschah dies aber auch bloß deshalb, weil man vor 
allem das Ergebnis des „dolus", nämlich den Irrtum des anderen Partners im 
Auge hatte; vgl. Comm 9 (1977) 372. 

5 0 K.-Th. G e r i n g e r , Scheidungsrecht (Anm. 7) 247 f. 
5 1 Comm 9 (1977) 372. 



110 Karl-Theodor Geringer 

Täuschung wirkl ich einen Ehewi l lensmangel , wäre unverständl ich, wes
halb d ieser Tatbestand nicht schon jetzt als Ehenicht igkei tsgrund 
anerkannt wird, da doch die Ehe nur durch einen intakten Ehewi l len 
entsteht. 

3. K o n s e n s m a n g e l u n d F o r m m a n g e l 

a) Der prinzipielle Unterschied 

Man sol l te meinen, daß sich die Mängel im Wol len von den Män
geln in der Form so klar unterscheiden lassen, daß Schwier igkei ten 
überhaupt nicht auftreten können. Tatsächlich enthält aber das Caput 
„De forma celebrat ionis matr imoni i " — wenn man von den Haupt
normen, die die ordent l iche (c. 1094; can . 311 § 1) bzw. d ie außer
ordent l iche Eheschließung (c. 1098; can . 318 5 2) und den formpfl ichti
gen Personenkre is (c. 1099; can . 319 § 1 5 3) betreffen, absieht - aus
schließlich Rege lungen, d ie sich auf d ie Gült igkei t und Erlaubtheit der 
Trauungsass is tenz beziehen oder Pfl ichten des „assistens" nach Vor
nahme der Trauung normieren. Wo es aber um Formvorschri f ten geht, 
d ie bei der Wi l lenserklärung der Braut leute selbst zu beachten s ind, 
so f inden sich d iese überraschenderweise im Caput „De c o n s e n s u " , 
was übrigens bereits gerügt worden i s t 5 4 . 

Dieser grobe Fehler in der Gesetzessystemat ik läßt s ich wohl nur 
damit erklären, daß der Gese tzgeber den Begriff . .consensus matri-
monia l is " in verschiedenen Bedeutungen gebraucht, so daß einmal 
der Ehewi l le selbst und ein anderes Mal d ie Ehewi l lenserklärung ge
meint i s t 5 5 . Hätte er auch rechtssprachl ich zwischen „consensus" und 
. .consensus dec lara t io " unterschieden, wäre sofort klar gewesen, 
daß die Wil lenserklärung für das Zus tandekommen der Ehe nur in
sofern bedeutsam ist, als eine best immte Form eingehal ten werden 
muß. Entstehungsgrund der Ehe ist aber nicht d ie Erklärung, sondern 
al lein der Ehewi l le selbst, der durch eine nicht formgerechte Erklä
rung ke ineswegs beseit igt, sondern bloß in se inem Wirksamwerden 
gehemmt wird. Daß sich der Gese tzgeber d ieses grav ierenden Unter
sch iedes zwischen Konsens und Konsenserklärung durchaus bewußt 
ist, zeigt d ie Tatsache, daß er einerseits den persönl ichen Ehewi l len 
als solchen für unersetzbar hält (c. 1081 § 1), sich aber anderersei ts 
für berechtigt hält, d ie Wi l lenserklärung durch einen hoheit l ichen Ver-

5 2 In der Fassung von Comm 10 (1978) 127 (§ 1) und 96 (§ 2). 
5 3 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 96 f.; die §§ 2 und 3 des Entwurfes werden 

in das Mischehenrecht übernommen: Comm 9 (1977) 358 (can. 4 §§ 2 f.). 
5 4 H. S c h m i t z , Gesetzessystematik (Anm. 2) 277-279. 
s s Vgl. K. Mörsdorf, Rechtssprache (Anm. 27) 226 f.; R. K ö s t l e r 

(Anm. 27) 88 f. 
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waltungsakt zu ersetzen, indem er wegen Formmängel nichtige Ehen 
in der Wurzel heilt (c. 1139 § 1), unter Umständen sogar ohne Wis
sen eines oder auch beider Kontrahenten (c. 1138 § 3). 

Damit scheint nun aber klar zu se in , daß Mängel in der Wi l lens
erklärung nur Formmängel sein können; s ie s ind daher nicht im 
Caput „De c o n s e n s u " , sondern im Caput „De fo rma" zu behandeln. 
Dies wird noch deutl icher, wenn man die die Wi l lenserklärung betref
fenden Canones im einzelnen untersucht. 

b) Die Formmängel bei der Konsenserklärung 

So leuchtet ohne weiteres ein, daß die Notwendigkei t der per
sönlichen Anwesenhei t der Braut leute bei der Trauung (c. 1088 § 1) 
mit ihrem Ehewi l len überhaupt nichts zu tun hat, sondern eine Form
vorschrift darstellt. Die Best immung, auf welche Weise der Konsens 
ausgedrückt werden kann (c. 1088 § 2), um im äußeren Rechtsbe
reich zur Kenntnis genommen zu werden, läßt sogar erkennen, daß 
zwischen Ehewi l len und förmlicher Wi l lenserklärung zumindest implizit 
unterschieden wird. Die Stel lvertretung bei der Eheschließung wird 
durch so detai l l ierte Formvorschri f ten geregelt (c. 1089), daß man, 
wäre einem der systemat ische Ort des Canons unbekannt, gar nicht 
auf d ie Idee kommen könnte, daß hier vom Ehewi l len die Rede se i . 
Und was der Dolmetsch mit dem Wil len der Braut leute zu tun hat 
(c. 1090), ist völ l ig unbegreif l ich. 

Die falsche systemat ische Einordnung d ieser Best immungen wurde 
übrigens auch im Begutachtungsverfahren beanstandet. Dem hat 
jedoch ein Konsul tor entgegengehal ten, daß es bei den Formvor
schriften „de modal i tat ibus extr insecis ipsi consensu i " gehe, wäh
rend hier „de modo manifestandi c o n s e n s u m " die Rede se i , so daß 
es besser se i , d iese Normen im Zusammenhang mit dem Ehekonsens 
zu behandeln. Dieser Auf fassung hat sich leider eine knappe Mehrheit 
der Konsul toren angesch lossen, so daß auch im neuen Eherecht d iese 
unbefr iedigende Systematik beibehalten wird 5 6 . Tatsächlich ist aber 
d ie Unterscheidung zwischen den äußeren Modal i täten und den Wei 
sen der Konsenserklärung wenig z ie l führend, da es sich dabei nicht 
wirk l ich um eine Unterscheidung handelt ; es kann doch nicht ernsthaft 
daran gezweifelt werden, daß auch der „modus mani festandi" nichts 
anderes ist als eine „modal i tas ex t r inseca" . 

Dies wird sehr leicht einsicht ig, wenn man sich vorstellt, daß es 
eine kanonische Formvorschrift nicht gäbe. In d iesem Fal l wären die 
Best immungen über die persönl iche Anwesenhei t , über die Stel lver-

s t i Comm 9 (1977) 376. 
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tretung bei der Trauung, über d ie We isen der Konsensabgabe und 
ihre Übersetzung reichlich überf lüssig. S innvol l s ind d iese Normen nur, 
wenn eine best immte Eheschl ießungsform vorgeschr ieben ist; daher 
ist auch dort ihr systemat ischer Ort. Mit dem Ehewi l len haben sie 
nichts zu tun. 

4. D i e e i g e n t l i c h e n K o n s e n s m ä n g e l 

Nachdem wir nun in e inem Verfahren der negativen Aus lese alle 
jene Ehenicht igkei tsgründe, die in Wahrhei t keine Konsensmängel, 
sondern Ehehindern isse oder Formmängel s ind , aus dem Caput „De 
c o n s e n s u " ausgesch ieden haben, stellt s ich naturgemäß d ie Frage, 
was an wirk l ichen Konsensmängeln übr igbleibt . Die Zah l ist erstaun
lich ger ing. 

a) Der vorgetäuschte Ehewille 

Völl ig evident ist, daß jemand, der einen Ehewi l len bloß vortäuscht, 
keinen Ehewi l len hat, wesha lb d ie „s imula t io" in al l ihren Ersche i 
nungsformen (c. 1086 § 2; can . 303 § 2 5 7 ) zu den Ehewi l lensmängeln 
zu zählen ist. Zwar wird hinsichtl ich der Part ia ls imulat ion gelegent
lich behauptet, daß bei ihr der Ehewi l le nicht fehle, sondern ledigl ich 
beeinträchtigt s e i 5 8 . Dies kann für das subjekt ive Wol len durchaus 
zugestanden werden ; objektiv richtet s ich aber der Wi l le auch im 
Fal le eines Te i laussch lusses nicht auf eine Ehe, sondern auf eine Ver
b indung, d ie in Wahrhei t keine Ehe ist, wesha lb auch von e inem wirk
l ichen Ehewi l len nicht gesprochen werden k a n n 5 9 . Doch selbst wenn 
man den Ehewi l len für bloß beeinträchtigt hielte, müßte man von einem 
„defectus consensus " sp rechen ; das wäre dann eben nicht mit „Man
g e l " , sondern mit „Mangelhaf t igke i t " des Ehewi l lens zu übersetzen. 

Zu beachten ist aber, daß auch die Tota ls imulat ion in verschie
denen Erscheinungsformen auftreten kann. Im a l lgemeinen denkt 
man dabei an die k lass ische Sche inehe, bei der unter dem Anschein 
einer Ehe ganz andere Z ie le angestrebt werden, wobei d ie Ehesch l ie 
ßung bewußt ausschließlich als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, 
w ie etwa im Fal le der sogenannten Staatsbürgerschaftsehe. Hier 
fehlt der Ehewi l le zur Gänze, und oft genug wird sogar ausdrückl ich 
vereinbart, daß aus dem formel len Akt der Eheschließung keinerlei 
ehel iche Rechte, sondern al lenfal ls mater iel le Ansprüche erwachsen. 

5 7 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 375. 
5 8 So etwa in SRR 1. 4. 1952 c. Bonet, n. 3 vol. 44 p. 213. 
5 8 Vgl. K.-Th. G e r i n g e r , Conformitas (Anm. 43) 445 f. 
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Neben dieser Form der Totals imulat ion gibt es aber auch andere 
Erscheinungsformen, bei denen der Ehewi l le nicht eigentl ich fehlt. 
Dabei denken wir zunächst an die Möglichkeit , daß jemand, obwohl 
er die Ehe an sich wi l l , d iese nicht durch das formel le Ja-Wort be
gründen wi l l ; es fehlt a lso nicht der Ehewi l le als solcher, wohl aber 
der Ehebegründungswi l le im Augenbl ick der Trauung 6 0 . Auch in d ie
sem Fall wird ein Wi l le vorgetäuscht, der tatsächlich nicht vorhanden 
ist, so daß eine Totals imulat ion vorl iegt. Denn wer d ie Frage, ob er 
den Partner zum Ehegatten nehmen wi l l , bejaht, obwohl er den pos i 
tiven Wi l len hat, d ies mit dem Ja-Wort nicht zu tun, der täuscht in 
d iesem Moment einen Ehewi l len bloß vor. 

Eine andere Form der Totals imulat ion liegt vor, wenn ein Getauf
ter zwar die Ehe, nicht aber das Sakrament der Ehe wi l l . Namhafte 
Autori täten vertreten zwar die Auf fassung, daß die Ehe unter G e 
tauften durch den Wi l len Chr ist i eo ipso Sakrament se i , und daß die 
Sakramental i tät der Ehe nicht vom Wi l len der Brautleute a b h ä n g e 6 1 ; 
eingeräumt wird ledigl ich, daß der Ausschluß der Sakramental i tät der 
Ehe dann erhebl ich se i , wenn die Ehe selbst nur unter der fö rml i 
chen Bedingung gewol l t werde, daß s ie kein Sakrament se i . Da eine 
solche Bedingung pr inzipiel l unerfül lbar se i , komme sie e inem A u s 
schluß der Ehe selbst gleich ° 2 . Demgegenüber vertreten wir die Auf
fassung, daß nicht erst e ine förml iche Bed ingung, sondern auch schon 
der bloße posit ive Wi l lensakt, durch den die Sakramental i tät ausge
schlossen wird, d iese lbe Wirkung hat. Wer nämlich ein Sakrament 
posit iv nicht empfangen wi l l , der empfängt es auch tatsächlich n i ch t 6 3 . 
Gerade wenn wir die reale Identität von Vertrag und Sakrament 
(c. 1012) zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen machen, bedeu
tet der Ausschluß der Sakramental i tät eo ipso den Ausschluß der 

0 0 Ausführlicher bei H. F l a t t e n , Der Ehekonsens als consensus de 
praesenti: TThZ 67 (1958) 274-300 und H. F l a t t e n , Zum Inhalt des Ehe
konsenses: TThZ 65 (1956) 3-23. 

8 1 P. G a s p a r r i II (Anm. 44) 46, n. 827; vgl. auch SRR 27. 2. 1953 c. 
Mattioli, η. 2 vol. 45 p. 150; SRR 8. 11. 1962 c. Rogers, n. 3 vol. 54 p. 570. 

6 2 P. G a s p a r r i II (Anm. 44) 86, n. 907, behandelt das Problem tat
sächlich unter der Überschrift „De conditione de futuro contra matrimonii 
substantiam" (ebd. 79). Vgl. auch Comm 3 (1971) 76. 

6 3 An der in Anm. 61 angeführten Stelle, behandelt G a s p a r r i das 
Problem interessanterweise nur von der Seite des Spenders her; der Wille 
des Empfängers wird überhaupt nicht erörtert. Gerade dieser Blickpunkt ist 
aber bedeutsam, auch wenn man davon ausgeht, daß es auf die Intention 
des Spenders nicht ankomme. Wir meinen allerdings, daß auch dessen Ab
sicht so belanglos nicht ist. Oder kann man wirklich annehmen, daß jemand, 
der den äußeren Ritus vollzieht, ein Sakrament spendet, auch wenn er dies 
positiv nicht tun will? Das hieße doch wahrlich, die Sakramente der Kirche in 
der Nähe der Magie anzusiedeln! 
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Ehe selbst. Wenn es unter Chr is ten keine Ehe geben kann, die 
nicht zugle ich Sakrament wäre, dann schließt eben, wer das Sak ra 
ment posit iv nicht wi l l , keine Ehe. Der Ausschluß der Sakramental i tät 
ist ein Ausschluß der Ehe selbst und daher eine Sonder form der 
Totals imulat ion. 

b) Der an einen Umstand gebundene Ehewiiie 

Wer d ie Ehe nur unter der Bed ingung wi l l , daß ein best immter 
Umstand vorl iegt oder eintreten wird, der hat zwar grundsätzl ich den 
Wi l len zur Ehe. Für den Fal l aber, daß se ine Bed ingung nicht erfüllt 
ist bzw. wird, wil l er d ie Ehe nicht; der Ehewi l le fehlt dann, so daß 
im Fal le der „cond i t io non impleta" kein Ehewi l le vorl iegt. Dies gilt 
selbstverständl ich für d ie „cond i t io de praesent i " (c. 1092,4°); und 
das gilt an sich auch für die „cond i t io de futuro l i c i ta" (c. 1092,3°) 
und „ i l l i c i ta" (c. 1092,1°) 6 4 . 

Hinsicht l ich letzterer geht das gel tende Eherecht zwar davon aus, 
daß s ie „p ro non ad iec ta habeatur" ; wenn jedoch der Ehewi i ie ernst
haft an einen notwendigen, unmögl ichen oder unsitt l ichen Umstand 
gebunden wird, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß ein Ehe
wi l le nicht vorl iegt, wenn die rechtlich unzulässige Bed ingung nicht 
erfül l t wird. Da die Ehe nur durch den Ehewi l len zustande kommt, der 
durch keine menschl iche Gewal t ersetzt werden kann (c. 1081 § 1), 
muß auch eine solche Bed ingung beachtet werden. Der Gesetzgeber 
kann zwar d ie Vermutung aufstel len, daß eine derart ige Bedingung 
nicht ernst gemeint gewesen sein könne; wie jede Vermutung hätte 
jedoch auch d iese der Wahrheit zu weichen 6 δ , so daß auch, wenn 
eine etwa unsitt l iche Bed ingung nicht erfül l t würde, von e inem Ehe-
wi l lensmangel gesprochen werden müßte. 

Nun wird aber das neue Eherecht den Ehewi l len, der an eine „ con 
dit io de futuro" gebunden ist, überhaupt für unwirksam erklären 
(can. 309 § 1), so daß sich d ie Frage erhebt, wo d ieser Ehenicht ig
keitsgrund systematisch e inzuordnen ist. Nach dem zur Zeit noch ge l 
tenden Recht liegt der eigent l iche Grund für d ie Nicht igkeit der Ehe 
dar in, daß im Fal le der Nichterfül lung der Bed ingung der Ehewi l le 
fehlt; nach dem neuen Recht aber wird die Ehenicht igkei t schon mit 
dem Tatbestand der Bed ingungssetzung gegeben se in , unabhängig 

6 4 Die „conditio de futuro contra matrimonii substantiam" (c. 1092,2°) 
können wir in diesem Zusammenhang vernachlässigen, da sie eine in Form 
einer Bedingung ausgedrückte Simulation darstellt. Vgl. dazu H. F l a t t e n , 
Zur Problematik der bedingten Eheschließung im kanonischen Recht: ÖAKR 12 
(1961) 280-305, hier insbesondere 289-291. 

6 5 Vgl. SRR 31. 3. 1950 c. Staffa, η. 2 vol. 42 p. 207. 
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davon ob die Bedingung erfül l t wird oder nicht. Das bedeutet, daß die 
Ehe auch dann ungült ig ist, wenn ein potentiel l an sich wirksamer 
Ehewi l le vorl iegt; unwirksam ist der Ehewi l le al le in aufgrund des 
Wil lens des Gesetzgebers , so daß man fast geneigt sein könnte, 
von einem Ehehindern is zu sprechen. Andererse i ts muß man aber 
zugeben, daß schon d ie Bedingthei t des Ehewi l lens eine Begrenzung 
darstellt. Wenn nun der Gesetzgeber sagt, daß er einen durch eine 
„condi t io de futuro" e ingeengten Ehewi l len nicht zur Kenntnis nimmt, 
und ein Nupturient setzt trotzdem eine derart ige Bed ingung, dann 
entspricht eben sein Ehewi l le nicht den gesetz l ichen Er fordern issen; 
er ist mangelhaft. Außerdem macht die Setzung einer Bedingung 
nicht die Person an sich eheunfähig, so daß es sich auch von daher 
verbietet, von einem Hindernis zu sprechen. Jedenfa l ls wäre d ieses 
„Hindern is" durch einen einfachen Wi l lensakt , nämlich den Widerruf 
der Bedingung, zu besei t igen. Von welcher Sei te auch immer man 
den systematischen Ort der Bedingung best immen wi l l , stets stößt 
man auf die Frage, was tatsächlich gewoll t wird. Obwohl viel leicht 
ein an sich ausre ichender Ehewi l le vorl iegt, wird man daher die 
„condi t io de futuro" auch in der neuen Konzept ion als Ehewi l lens-
mangel aufzufassen haben. 

c) Der an eine Person gebundene Ehewiiie 

Den wesent l ichen Irrtum über die Ehe haben wir oben als Ehe
hindernis dargestel l t . Nahel iegend wäre daher, auch den Personen
irrtum und den Eigenschafts irr tum, der e inem solchen gleichkommt 
(c. 1 0 8 3 6 G ; can . 299), als Hindernis zu sehen, zumal der Irrtum 
— gleichgült ig worauf er sich bezieht - immer eine Eigentümlichkeit 
der Person ist. Trotzdem ist aber festzustel len, daß sich der Irrtum 
über die Ehe vom Irrtum über die Person nicht nur materiel l , sondern 
auch formell unterscheidet. 

Wer über die Ehe wesent l ich irrt, ist — wie wir gesehen haben — 
unfähig, einen Ehewi l len zu entwickeln. Das kann von jemandem, der 
hinsichtl ich der Person des Partners irrt, nicht behauptet werden. Der 
Grund der Ehenichtigkeit liegt in d iesem Fal l nicht dar in, daß jemand 
nicht wol len kann, was er nicht kennt, denn das notwendige Objekt des 
Ehewi l lens wird durchaus erkannt; geirrt wird in d iesem Fal l nicht 
hinsichtl ich des Objektes, sondern hinsichtl ich des Kon-Subjektes 
des Ehevertrages. Gewol l t wird d ie Ehe, und zwar mit e inem best imm
ten Partner. Damit ist wegen der der Ehe wesent l ichen Exklusivität 
(c. 1013 § 2) ausgesch lossen, daß sich der an sich intakte Ehewi l le 
auf i rgendeinen anderen Partner bezieht. Insofern a lso der Ehewi l le 

6 6 Der Irrtum über den Sklavenstand (c. 1083 § 2,2°) wird im neuen Ehe
recht nicht mehr als Ehenichtigkeitsgrund aufscheinen; s. Comm 3 (1971) 76. 
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einem solchen anderen Partner gegenüber erklärt wird, liegt in Wirk
l ichkeit kein Ehewi l le vor. Der Irrtum in der Person stellt daher einen 
Ehewi l lensmangel hinsichtl ich d ieser konkreten Person dar, d a man 
eben mit ihr eine Ehe eigentl ich gar nicht schließen wi l l . Der Irrende 
ist nicht gehindert, mit d iesem Partner eine Ehe e inzugehen; wenn 
er jedoch einen ganz best immten Partner heiraten wi l l , wi l l er implizit 
keinen anderen heiraten, so daß hinsichtl ich al ler anderen mögl ichen 
Partner ein Ehewi l le ausgesch lossen wird. 

III. Die Ehenichtigkeitsgründe im Gesamtgefüge 
der Eherechtssystematik 

Das Eherecht des C IC ist in zwölf Cap i ta gegl iedert , d ie frei l ich 
Mater ien beinhalten, die zueinander in keinem auch nur einigermaßen 
adäquaten Verhältnis s tehen. Nach einigen ein le i tenden Canones 
(cc. 1012-1018) wird zunächst d ie Vorberei tung der Eheschließung 
behandelt (Cap. 1); darauf fo lgen d ie Normen über d ie Eheh indern isse 
im a l lgemeinen (Cap. 2), d ie verbietenden (Cap. 3) und trennenden 
Ehehindern isse (Cap. 4), worauf der Ehekonsens (Cap. 5) und die 
Eheschließungsform (Cap. 6) normiert werden. Dann folgen d ie Be 
st immungen über die Gew issensehe (Cap. 7), Zeit und Ort der Ehe
schließung (Cap. 8) und d ie Rechtswirkungen der Ehe (Cap. 9). Und 
schließlich wird über die Ehetrennung (Cap. 10), ihre Konval id ierung 
(Cap. 11) sowie über die Zwei tehen (Cap. 12) gehandel t . 

Nicht wesent l ich besser wird die Systemat ik im neuen Eherecht 
se in . Da es außer der konfess ionsversch iedenen Ehe keine verbie
tenden Ehehindern isse geben wird, scheint das diesbezügl iche Caput 
nicht mehr auf; dafür wird d ie Mischehe in e inem eigenen Caput be
handelt w e r d e n 6 7 , das nach dem Caput „De forma c a n o n i c a " auf
scheinen w i r d 6 8 . Die Normen über Zeit und Ort der Eheschließung 
werden tei ls aufgehoben 6 9 ; zum anderen Tei l werden s ie in das Caput 
„De forma c a n o n i c a " umgere ih t 7 0 , was einer sauberen Systemat ik 
nur förderl ich sein kann. Die cc . 1142 f. über d ie Zwei tehen werden 
im neuen Eherecht überhaupt nicht aufscheinen 7 1 , so daß d ieses ins
gesamt nur in zehn Cap i ta gegl iedert sein wird. 

Trotzdem ist nicht zu übersehen, daß d ie Systemat ik weiterhin 
sehr inhomogen sein wird. Wenn man von den grundsätzl ichen „Nor-
mae prael iminares" absieht, geht es doch im Eherecht eigentl ich 

6 7 Comm 9 (1977) 353. 
6 8 Comm 10 (1978) 127. 
6 9 Comm 10 (1978) 103 (can. 328 = c. 1108). 
7 0 Ebd. 104 (can. 329 = c. 1109). 
7 1 Comm 5 (1973) 93. 
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bloß um drei Prob lemkre ise, nämlich um die Gült igkei tsvoraussetzun
gen, um die Pfl ichten der See lsorger und um die Trennung der Ehe. 
Dem müßte auch d ie Eintei lung in drei Cap i ta entsprechen. 

1. D i e E h e r e c h t s s y s t e m a t i k i m a l l g e m e i n e n 

a) Die „canones praeliminares" 

Wenn sich der Gesetzgeber schon dazu entschließt, e ine Lega l 
def ini t ion der Ehe in das Eherecht aufzunehmen, dann muß d iese 
an se iner Spi tze s tehen; a l lerdings müßte d iese Definit ion davon 
absehen , daß die Ehe unter Getauften Sakrament ist, d a d ies nicht 
zur Natur der Ehe g e h ö r t 7 2 . Dafür müßten die Aussagen über d ie 
„essent ia les propr ietates" im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Def ini t ion getroffen werden, wobei an die Fassung in zwei Paragra
phen eines einzigen Canons gedacht werden könnte (can. 243 § 2 7 3 ) . 

Nachdem klargestel l t wurde, was Ehe ist, wäre in zwei Paragraphen 
zu sagen , wodurch die Ehe entsteht und was das Objekt des Ehe
wi l lens ist (can. 295) 7 4 . Dann müßte das grundsätzl iche Recht jeder
manns auf Eheschließung verankert werden (can. 259) 7 5 . 

D a can . 330 (c. 1110) im wesent l ichen nur wiederholt , was bereits 
in c a n . 243 § 2 gesagt wird 7 0 , kann darauf ohne weiteres verzichtet 
werden . Verzichten kann man auch auf Best immungen über die Ehe 
l ichkeit bzw. Unehel ichkeit der K inder (can. 333-336) , zumal es sich 
dabe i ganz gewiß nicht um genuin kanonisches Rechtsgut h a n d e l t 7 7 . 

7 2 Der Wortlaut könnte etwa dem Relativsatz in can. 243 § 1 i.d.F. v. 
Comm 10 (1978) 125 entsprechen. 

7 3 Der Hinweis auf die besondere Festigkeit der sakramentalen Ehe hätte 
hier noch zu unterbleiben. 

7 4 Die Umreihung haben bereits die Konsultoren vorgenommen (Comm 9, 
1977, 120); für § 2 wurde eine andere Formulierung gewählt, die inhaltlich 
auf die Legaldefinition der Ehe Bezug nimmt (ebd. 125). 

7 5 Der Vorschlag, diese Norm bei den „canones praeliminares" einzuord
nen, wurde von den Konsultoren ursprünglich abgelehnt (Comm 9, 1977, 132), 
bei der Endredaktion aber wieder aufgegriffen (Comm 10, 1978, 126). 

7 6 Dies wurde auch von den Konsultoren gesehen; aus theologischen und 
pastoralen Gründen, die freilich nicht näher expliziert werden, wollte man aber 
an dieser Norm festhalten (Comm 5, 1973, 75). Auch ein zweiter Anlauf, den 
Canon zu streichen, blieb erfolglos, da man fürchtete, daß dann die Auf
zählung der weiteren Rechtswirkungen der Ehe in der Luft hinge (Comm 10, 
1978, 104). Letztere Befürchtung wäre, wenn man unserem Vorschlag folgte, 
hinfällig. 

7 7 Auch dies wurde von den Konsultoren gesehen (Comm 5, 1973, 76 f.); 
mit Rücksicht darauf, daß die Unehelichkeit der Geburt partikularrechtlich 
Konsequenzen haben kann, wurde die Streichung dieser Normen abgelehnt 
(Comm 10, 1978, 106). Trotzdem bleibt unklar, weshalb nicht auch die hier 
in Rede stehende Materie dem Teilkirchenrecht überlassen bleiben soll. 
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Damit b l ieben an Rechtswirkungen der Ehe nur jene be iden Normen, 
d ie d ie Gleichhei t der Rechte und Pfl ichten der Ehepartner (can. 331) 
sowie Erziehungspf l icht und -recht der Eltern (can. 332) 7 8 statuieren, 
wofür ein e igenes Caput kaum zu rechtfertigen se in dürf te. Der 
Gle ichhei tsgrundsatz paßt aber gut zu den a l lgemeinen Best immungen 
über d ie Ehe. Wenn auch das Elternrecht im Eherecht behandel t wer
den s o l l 7 9 , müßte es wohl als spez ie l le r Anwendungsfa l l des G le i ch 
hei tsgrundsatzes aufgefaßt werden, so daß es nahel iegend wäre, d ie 
beiden Normen als zwei Paragraphen eines e inz igen Canons zu for
mul ieren, der die Grundsatzaussagen über die Ehe im a l lgemeinen 
abschließt. 

Jetzt erst wäre die Besonderhei t der Ehe unter Getauften zu er
wähnen, daß s ie nämlich immer Sakrament ist (can. 242 § 2 ) 8 0 , und 
— in e inem § 2 - daß sich daher die Einheit und Unauflösl ichkeit in 
der christ l ichen Ehe durch eine besondere Fest igkei t auszeichnen 
(can. 243 § 2). Da die Sakramental i tät der Ehe einer der wesent l ich
sten Gründe für den Anspruch der Ki rche auf Ehehohei t i s t 8 1 , kann 
can . 246 (Satz 2) zwang los hier angeführt werden. 

Die Best immungen über die Ver lobung schließen hier zwar nicht 
ganz fugenlos an und stel len in d iesem Zusammenhang in gewisser 
We ise einen Fremdkörper dar. Wenn man aber davon ausgeht, daß 
d ie beiden Paragraphen des can . 247 nicht getrennt werden dürfen, 
bleibt nichts anderes übr ig, als ihn am Ende der „canones prael imi
nares" zu be lassen 8 2 . 

7 8 Im Entwurf 1975 blieb die Erziehungspflicht aufgrund eines Druck
fehlers unerwähnt (Comm 10, 1978, 105). 

7 9 Recht und Pflicht, den Kindern die bestmögliche Erziehung angedeihen 
zu lassen, besteht an sich auch für unverheiratete Eltern, so daß die diesbe
zügliche Norm auch in einem Laienrecht oder — als Verfassungsgrundsatz — 
sogar in einer „lex fundamental" Platz hätte. 

8 0 Die Aussage, daß Christus der Urheber der sakramentalen Würde 
der Ehe ist (can. 242 § 1), ist rein doktrinär; sie normiert nichts, sondern be
gründet nur die in § 2 stehende Norm. Sie hat daher ihren Platz in einem 
Motivenbericht, nicht aber im Gesetz selbst. 

8 1 Vgl. Satz 1 in can. 246, der zwar als rein doktrinäre Aussage aus dem 
Gesetzestext mit Recht gestrichen wurde (Comm 9, 1977, 126), als Begründung 
für die eigentliche Norm aber gültig bleibt. 

8 2 Die Aussage in § 1 über die Gesetzgebungskompetenz paßt eher in 
das Caput über die Ehevorbereitung, wo aber § 2 keinen Platz hätte. Dieser 
könnte besser nach der Aussage über das Recht auf Eheschließung stehen; 
hier käme aber die Aussage des § 1 zu früh, weil von der kirchlichen Gesetz
gebungskompetenz noch nicht die Rede war. 
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b) Die Gültigkeits- und Erlaubtheitserfordernisse 

Der Gesetzgeber behandelt im Caput 1 d ie Ehepastora l im al lge
meinen und d ie Vorberei tung der Eheschließung im b e s o n d e r e n 8 8 . 
Diese Anordnung hat gewiß e in iges für s i ch ; trotzdem ist aber zu 
fragen, ob man nicht, ehe man über d ie Ehevorberei tung handelt, 
zunächst w issen müßte, was zur rechtl ichen Erlaubtheit und Gül t ig
keit der Ehe notwendig ist, d a doch d ie diesbezügl ichen Normen bei 
der Vorberei tung und sogar schon in der See lsorge zu berücksichtigen 
sind. Schließlich sol l in d iesem Caput von der Eheass is tenz (can. 250) 
und von Eheh indemissen (can. 252) gesprochen werden, ohne daß 
bereits klar wäre, was man sich darunter vorzustel len hat. 

Daher meinen wir, daß im Anschluß an d ie Grundsatzaussagen 
über die Ehe im Caput 1 zunächst klargestel l t werden müßte, was 
zum gült igen und erlaubten Eheabschluß gehört . Aus der eherecht
lichen Grundnorm (can. 295 § 1) ergibt s ich die innere Systemat ik 
dieses Caput, wobei dem Gewicht der Hauptaussage insofern Rech
nung zu tragen ist, als über den Ehekonsens in e inem Art ikel 1 zu 
handeln ist; in zwei weiteren Art ikeln ist von den Ehehindern issen 
und von der Eheschl ießungsform zu sprechen. Und einzulei ten ist 
d ieses Caput mit der Sprachrege l des can . 2 4 5 8 4 und mit der Aussage 
über die Rechtsgunst der Ehe (can. 2 4 4 8 δ ) ; damit nehmen wir gegen
über dem Entwurf e ine Umreihung vor, da , ehe vom „valor matr imoni i " 
gesprochen wird, klar se in muß, was ein „mat r imonium va l i dum" bzw. 
„ inva l idum" überhaupt ist. 

Der Art ikel über den Ehekonsens bedarf keiner weiteren Unter
g l iederung. Wohl aber müßte der Art ikel über d ie Ehehindern isse 
in drei „sect iones" unterteilt werden, d ie der Reihe nach d ie Hinder
n isse im al lgemeinen, d ie Hindern isse im einzelnen und schließlich d ie 
Normen über die Dispenserte i lung zu behandeln hätten. Der Gese tz 
geber regelt d ie Dispensfragen im Anschluß an die Best immungen 
über die Aufstel lung und Aufhebung von Hindern issen im a l lgemeinen. 
Dies hat durchaus seine Berecht igung, da d ie Dispens eine Aufhebung 
eines Hindern isses im Einzel fa l l ist, so daß in d ieser Gl iederung ge
wissermaßen eine abste igende Linie erkennbar wird. Andererse i ts ist 
aber im Zusammenhang mit der Dispenserte i lung auch schon von kon
kreten Einze lh indern issen die Rede (can. 266), ohne daß d iese b isher 
auch nur erwähnt worden wären. Daher tei len wir d ie Auf fassung, daß 

8 3 Vgl. die neue Überschrift in Comm 9 (1977) 137. 
8 4 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 128-131 (can. 247), wobei wir allerdings der 

Auffassung sind, daß die in § 3 enthaltene Rechtsvermutung nicht hierher 
gehört. Die Konsultoren waren mehrheitlich anderer Meinung (ebd. 130), 

8 5 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 126. 
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die Normen über d ie Dispens die Kenntnis der e inzelnen Hindern isse 
voraussetzen 8 6 , so daß s ie d iesen in der Systemat ik nachzustel len s ind. 

E ine Untertei lung in vier „sec t iones" verlangt der Art ikel über die 
Eheschließungsform, wobei zunächst d ie ordent l iche und dann die 
außerordentl iche Eheschließungsform zu normieren ist. Darüber hinaus 
ist aber festzustel len, daß auch d ie Best immungen über d ie einfache 
Konval id ierung der Ehe und über d ie „sanat io in rad ice" Bestandte i le 
des formel len Eheschließungsrechtes s ind. Es ist absolut nicht e inzu
sehen, weshalb d iese Mater ien an e inem Ort stehen so l len , der d ie
sen Zusammenhang nicht mehr erkennen läßt. Schließlich wird in 
einigen d ieser Normen sogar ausdrückl ich die Wieder - (can. 354 § 1) 
oder Nachholung (can. 356) des Eheabsch lusses in ordent l icher Form 
verlangt; und wo darauf verzichtet wird, ist der ausnahmerecht l iche 
Charakter der Regelung nicht zu verkennen. 

Dieser grobe Überbl ick über d ie grundsätzl ichen Erwägungen mag 
zunächst genügen; im e inzelnen werden wir die Systemat ik der Gül 
t igkei tserfordernisse unten zu besprechen haben. 

c) Die Amtspfiichten der Seelsorger 

Im Eherechtsentwurf sol l in Caput I - bei uns Caput 2 - über 
die See lsorge sowie darüber, was der Eheschließung vorauszugehen 
hat, gehandelt werden. Dem Anspruch, der sich aus d ieser Über
schrift ab lesen läßt, wird der Inhalt der Normen aber nur zum Teil ge
recht, d a al le einschlägigen Fragen, d ie mit der konfess ionsversch iede
nen Ehe zusammenhängen, ausgeklammert b le iben und e inem eige
nen Caput vorbehal ten s ind 8 7 . S o berechtigt e ine e igene Mischehen
gesetzgebung aber auch se in mag, muß doch zugegeben werden, 
daß es sich zum Großteil auch dabei um Best immungen handelt, die 
die Pastoral und die Ehevorberei tung betreffen; es handelt s ich bloß 
um Spez ia lnormen für besondere Fälle, durch die aber die generel len 
Normen nicht ersetzt, sondern bloß ergänzt werden. Be ides gehört 
aber zwei fe l los zusammen, was auch in der Systemat ik zum Ausdruck 
kommen muß. Zu den Pfl ichten der See lsorger gehört aber nicht nur 
d ie Vorberei tung der Eheschließung, sondern auch die Beweiss iche
rung hinsichtl ich etwa erteilter D ispensen und dann auch der Ehe
schließung selbst. Die diesbezügl ichen Normen f inden sich im Entwurf 
in verschiedenen Cap i ta verstreut, was ihr Auf f inden in der Praxis 
nicht erleichtert. Wenn aber schon von den Amtspf l ichten der S e e l 
sorger gesprochen wird, wäre es nahel iegend, daß d ies übersichtl ich 
in einem einz igen Caput geschieht. Und d a auch die Best immungen 

8 6 H . S c h m i t z , Gesetzessystematik (Anm. 2) 273. 
8 7 Vgl. Comm 9 (1977) 353. 
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über die geheime Eheschließung Amtspf l ichten betreffen, können 
d iese gleich mitbehandelt werden. Wir sch lagen daher vor, daß die
ses Caput einfach mit „De obl igat ionibus pastorum" überschrieben 
und in drei Art ikel untergeteilt wird. 

Art ikel 1 hätte über d ie Amtspf l ichten im a l lgemeinen zu handeln, 
wobei zunächst d ie eigent l ichen Seelsorgspf l ichten festzulegen 8 8 und 
an d ie Ordnungs- und Aufsichtspfl icht der Ortsordinar ien zu erinnern 
w ä r e 8 9 . Im Übergang zu den Normen über d ie konkrete Ehevorbe
reitung sind zunächst d ie Trauungsverbote 9 0 und die Pflicht zur Ver
hinderung von Frühehen (can. 282 § 3 9 1 ) festzulegen. Dann erst kann 
s innvol lerweise gesagt werden, daß nicht nur die Gült igkeit , son 
dern auch d ie Erlaubtheit der Trauung sichergestel l t se in müsse, ehe 
dazu geschritten werde (can. 249 § 1 9 2 ) . Um diese Gewißheit zu er
reichen hat der Pfarrer nach den Normen der Bischofskonferenz ge
eignete Untersuchungen anzustel len (can. 2 5 0 9 3 ) , auf die nur in To
desgefahr verzichtet werden darf (can. 249 § 2 ) 9 4 . Der Untersuchungs
pflicht des Pfarrers korrespondiert d ie Anzeigepf l icht der Gläubigen 
(can. 252). Und wenn nicht der Pfarrer selbst d ie Untersuchung durch
führt , ist ihm jedenfal ls das Ergebnis mitzutei len (can. 254). Die Emp
fehlung des Gesetzgebers , vor der Heirat gegebenenfa l ls das Sak ra 
ment der Firmung (can. 251) sowie die Sakramente der Buße und des 
Al tars zu empfangen 9 5 , sol l te als Sorgepf l icht des See lsorgers for
muliert werden. 

Art ikel 2 wäre mit „De matr imoni is mixtis in s p e c i e " zu über
schre iben; an der vorgeschlagenen G l i e d e r u n g 9 6 haben wir nichts 
auszusetzen. 

Art ikel 3 könnte mit „De matrimonii contract! probat ione" über
schr ieben werden, wobei eine Sect io 1 „De probat ione in genere" und 
d ie Sect io 2 „De matr imonio secreto ce leb rando" zu handeln hätte. 
Zur Gl iederung der Normen über die Gehe imehe (can. 324-327) 9 7 

8 8 Siehe die völlig neue Textierung in Comm 9 (1977) 139. 
8 9 Ebd. (can. 250). 
9 0 Comm 9 (1977) 146. 
9 1 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 360. 
9 2 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 141. 
9 3 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 140. 
9 4 Für andere Notfälle gilt diese Ausnahme nicht (ebd. 142). 
9 5 Die diesbezügliche Bestimmung des c. 1033 fehlt im Entwurf 1975, wurde 

aber nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens wieder in das Gesetz 
aufgenommen und als § 2 mit der Aussage über die Firmung verbunden (Comm 
9, 1977, 141). 

9 6 Comm 9 (1977) 353-359, 364; vgl. aber unten S. 127. 
9 7 Zu den inhaltlichen Änderungen gegenüber dem Entwurf 1975 vgl. 

Comm 10 (1978) 101-103, 127. 
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haben wir nichts anzumerken. Für d ie Sect io 1 sch lagen wir vor, 
aus den anderen Cap i ta al le jene Normen an d ieser Ste l le zusammen
zufassen, d ie sich auf die Beweiss icherung bez iehen. Ein erster Canon 
müßte in § 1 ganz a l lgemein fest legen, daß der Eheabschluß im Trau
ungsbuch festzuhalten ist (can. 321 § 1); in § 2 wäre die Eint ragungs
pflicht hinsichtl ich der mit D ispens von der Eheschl ießungsform gesch los
senen Ehen zu regeln (can. 321 § 3 ) 9 8 . Ein zweiter Canon hätte d ie E in 
tragung in das Taufbuch zu normieren (can. 322) 9 9 . Dann werden 
die in „ foro externo" (can. 271) und „ in te rno" (can. 272) ertei l ten 
Dispensen zu berücksichtigen se in , wobei es frei l ich sachgerecht wäre, 
d ie beiden Normen nicht in zwei Canones , sondern bloß in zwei P a 
ragraphen eines Canons aufscheinen zu lassen. Den Abschluß kann 
can. 323 b i lden, nach dem auch Konval id ierungen, Nicht igkei tserk lä
rungen und Auf lösungen von Ehen in d ie entsprechenden Bücher e in
zutragen s ind. 

d) Die Ehetrennung 

In e inem Caput III wäre schließlich über die Trennung der Ehe zu 
handeln, wobei d ie Untertei lung in zwei Art ikel hinsicht l ich der Tren
nung dem Bande nach bzw. bei aufrecht b le ibendem Eheband be izu
behalten ist. Auch sonst ist gegen die Gl iederung des Entwurfes 1975 
nichts Wesent l iches e inzuwenden. 

Ledig l ich can . 338 1 0 0 , nach dem die christ l iche und halbchrist l iche 
Ehe, wenn s ie nicht vo l lzogen worden ist, dem Bande nach aufgelöst 
werden kann, müßte durch die in can . 245 § 3 ausgesprochene Rechts
vermutung ergänzt werden ; wir sch lagen vor, s ie dem can . 338 als 
§ 2 anzufügen 1 0 1 . 

9 8 Dieser Paragraph wurde um die Bestimmung erweitert, daß dem ka
tholischen Teil eine Verständigungspflicht nach vollzogener Trauung obliegt 
(Comm 10, 1978, 100). Diese Pflicht des katholischen Partners einer kon
fessionsverschiedenen Ehe gehört aber in das Mischehen recht. Aufgrund 
ähnlicher Überlegungen wollen wir die in can. 321 § 2 festgelegte Verstän
digungspflicht in den sachlichen Zusammenhang mit der Noteheschließungs
form bringen; an dieser Stelle könnte allenfalls bestimmt werden, daß auch 
eine Nottrauung einzutragen ist. 

9 9 Zwar beinhaltet auch can. 322 § 2 lediglich eine Verständigungspflicht; 
diese stellt aber eine Amtspflicht des Pfarrers dar und ist daher an dieser 
Stelle zu belassen. 

1 0 0 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 108. 
1 0 1 Vgl. Anm. 84. Daß die Rechtsvermutung des Ehevollzugs bei can. 245 

systematisch falsch eingeordnet ist, ergibt sich auch daraus, daß sie im Kon
text mit can. 245 § 2 - § 1 wird im neuen Eherecht überhaupt nicht mehr auf
scheinen (Comm 9, 1977, 128) - nur für die vollchristliche Ehe Geltung hätte. 
Dagegen sichert die Einordnung als can. 338 § 2, daß das Zusammenleben 
nach Abschluß auch einer halbchristlichen Ehe die Vermutung des Ehevoll-
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Hinsichtl ich can . 349 haben bereits d ie Konsul toren beschlossen, 
ihn an das Ende des Art. 2 zu ver legen 1 0 2 . 

2. D i e S y s t e m a t i k d e r E h e n i c h t i g k e i t s g r ü n d e 

Einzulei ten wäre das Caput über die Gült igkei ts- und Erlaubtheits-
erfordernisse mit der Sprachregel des can. 245, der in § 1 das „mat r i -
monium ratum" und das „matr imonium ratum et consummatum" 
de f i n ie r t 1 0 3 ; in § 2 wäre vom „matr imonium putat ivum" zu spre
c h e n 1 0 4 , und als § 3 ist der bisher ige can . 293 § 2 über das „mat r i 
monium civi l i ter cont rac tum" an d ieser Ste l le anzufügen 1 0 5 . Im A n 
schluß daran ist der Grundsatz des „favor iur is" (can. 244) aufzu
stel len 1 0 6 . 

a) Der Ehewiiie 

Der Art ikel 1 über den Ehekonsens umfaßt, nachdem wir al le 
nicht hierher gehörenden Normen ausgeschieden haben, nur noch 
vier Canones, deren erster d ie pr inzipiel len Aussagen zu enthalten 
hat. Die drei anderen Canones haben jene den Ehewi l len betreffenden 
Einzeltatbestände zu behandeln, d ie für die Gült igkeit oder Erlaubt
heit des Eheabsch lusses relevant s ind. 

Grundsätzl ich gilt d ie Rechtsvermutung über d ie Konformität des 
inneren Wol lens mit der äußeren Wi l lensbekundung (can. 303 § 1 1 0 7 ) 
nicht nur hinsichtl ich der S imula t ion ; wenn der Ehewi l le in unbeding
ter Form einer best immten Person gegenüber erklärt wird, muß 
ebenfal ls davon ausgegangen werden, daß die Braut leute wirkl ich 

zuges begründet, was der gesetzgeberischen Absicht wohl eher entsprechen 
dürfte. 

i n 2 Comm 10 (1978) 120. 
1 0 : 1 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 129 f. (can. 247 § 2). Die Sprachregel wurde 

bewußt bloß auf die vollchristliche Ehe abgestellt; der dafür ausschlaggebende 
Grund, daß die Sakramentalität der halbchristlichen Ehe zweifelhaft sei, klingt 
freilich in diesem Zusammenhang seltsam, da es doch hier nur um das ma
trimonium validum geht. Und gültig kann doch wohl auch eine nicht-sakra
mentale Ehe sein. 

1 0 1 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 131 (Nachtrag zu can. 247 § 4); die geänderte 
Paragraphenzählung ergibt sich aus dem Wegfall von § 1 (ebd. 128) und der 
anderen Einordnung von § 3 (Anm. 84, 101). 

1 0 5 Comm 9 (1977) 130. An sich ist diese Norm freilich überflüssig, da 
sich die Ungültigkeit der unter Mißachtung der Formpflicht geschlossenen Ehen 
aus can. 311 § 1 zwangsläufig ergibt; außerdem ist es eine Tautologie, wenn 
gesagt wird, daß eine zivil geschlossene Ehe, die wegen Formmangel un
gültig ist, als ungültige Ehe gilt. 

1 0 6 Vgl. oben S. 119 (mit Anm. 85). 
1 0 7 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 374. 
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meinen, was s ie bei der Trauung sagen. Daher ist d iese gesetz l iche 
Vermutung als al len Tatbeständen gemeinsam aufzustel len, was in der 
Systematik dadurch zum Ausdruck gebracht werden kann, daß sie 
an d ie Spi tze des Art ike ls gesetzt wird. Dasse lbe gilt aber auch von 
der Feststel lung, daß das Wissen um die Ungült igkei t der E h e den 
Ehewi l len nicht notwendigerweise ausschließt (can. 302), wesha lb wir 
dafür eintreten, d iese beiden Normen miteinander so zu verb inden, 
daß s ie zwei Paragraphen eines e inz igen Canons b i lden. 

Im Anschluß daran könnten die Tatbestände der S imula t ion in 
einem eigenen, nicht weiter untergegl iederten Canon dargelegt werden 
(can. 303 § 3 1 0 8 ) . 

In Paragraphen zu tei len ist dagegen can . 309 über die bedingte 
Eheschließung, da hier nicht nur verschiedene Einzel tatbestände be
handelt, sondern auch jewei ls unterschiedl iche Rechtsfo lgen festgelegt 
werden. S o wird nach dem neuen Eherecht d ie „condi t io de futuro" 
stets die Nichtigkeit der Ehe nach sich z iehen (§ 1), während bei 
einer auf d ie Vergangenhei t oder Gegenwar t gerichteten Bed ingung 
d ie Ehe nur im Fal le der Nichterfül lung ungült ig ist (§ 2). Wenn für 
d iese letztere Art der Bed ingung d ie Genehmigung des B ischofs als 
Erlaubthei tserfordernis verlangt werden s o l l 1 0 9 , müßte d ies a ls Te i l 
norm des § 2 aufscheinen; ein eigener § 3, der auf § 2 Bezug nimmt, 
wäre systematisch inadäquat, d a eine sankt ions lose Ordnungsvor 
schrift mit den beiden anderen Paragraphen nicht verg le ichbar ist. 

Keine Er innerungen haben wir hinsichtl ich des Personeni r r tums 
(can. 299) vorzubr ingen. 

b) Die Ehehindernisse 

An die Spi tze der Sec t io 1 über d ie Eheh indern isse im a l lgemeinen 
gehört d ie Grundsatzaussage, daß ein Hindern is eine persönl iche 
Unfähigkeit zum Abschluß einer gült igen Ehe bewirkt (can. 260 § 2) n o . 
Da es sich dabei in etwa um eine Legaldef in i t ion des H indern is -Be
griffes handelt, könnte im se lben Canon - a ls § 2 - die Defini t ion 
der Begri f fe öffentl iches und geheimes Hindern is folgen (can. 261). 
Dann wäre die Kompetenz der höchsten kirchl ichen Autori tät (can. 262) 
hinsichtl ich der authent ischen Interpretation der naturrechtl ichen Ehe
hindernisse (§ 1) und der Aufstel lung posit ivrecht l icher H indern isse 

1 0 8 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 374 f. 
1 0 9 Comm 9 (1977) 378, mit Comm 3 (1971) 78. 
1 , 0 Getilgt wurden § 1 (Comm 10, 1978, 126) und § 3 (Comm 9, 1977, 135) 

dieser Norm. 
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(§ 2) zu umschreiben 1 U , sowie d ie Kompetenz der Ortsordinar ien zur 
Aufste l lung al lgemeiner, aber zeit l ich begrenzter Eheverbote (can. 265 
§ 1 U 2 ) , denen jedoch nur durch die „suprema auctor i tas" eine Irrita
t ionsk lausel beigefügt werden kann (§ 2). Abzuschließen ist d iese 
Sec t io mit der Reprobat ion jeden gegentei l igen Gewohnhei tsrechtes 
(can. 267) 1 1 8 . 

In der Sec t io 2 sind die Eheh indern isse im einzelnen zu behan
deln, wobe i durchaus mit dem Hindernis des mangelnden Al ters (can. 
282 §§ 1 f . 1 1 4 ) begonnen werden könnte. Da das Erfordernis eines ge
wissen Mindesta l ters mit der für die Eheschließung notwendigen 
geist igen und körperl ichen Rei fe in Bez iehung steht, müssen nun die 
diesbezügl ichen Ehehindern isse angeführt werden, wobei , um eine 
ein igermaßen sinnvol le Ordnung zu erreichen, der Re ihe nach in 
jewei ls e inem Canon vom Mange l des Mindestw issens, von der „ i n -
capac i tas vo lend i " und von der „ incapaci tas ad imp lend i " zu handeln 
ist. Die Tatbestandsumschre ibung des Mindestwissens (can. 298 § 1) 
wird schon bisher durch die Pubertätsvermutung (§ 2) ergänzt, womit 
eine a l lzu wei tgehende Ausdehnung des Hindern isses in subjekt iver 
Hinsicht verhindert werden so l l ; in objekt iver Hinsicht verfolgt d ie B e 
st immung über den „error s imp lex" (can. 301) dense lben Zweck, 
wesha lb es sachl ich gerechtfertigt zu sein scheint, d iesen Canon 
seiner Selbständigkei t zu entk le iden und als § 3 an d ieser Stel le an
zufügen. Nach dem Hindernis des Wissensmange ls s ind d ie Hinder
nisse der Geisteskrankhei t bzw. -Störung und der Urtei lsunfähigkeit 
(can. 296 1 1 δ ) zu nennen. Be im Hindernis des Erfül lungsunvermögens 
(can. 297 1 1 6 ) s ind - als §§ 2 und 3 - d ie spez ie l len Erscheinungs
formen Impotenz (can. 283 § 1 1 1 7 ) und Steri l i tät (can. 283 § 3) zu er
ör tern. Die im Entwurf 1975 bloß für das Hindernis der Impotenz vor
gesehene Best immung, daß im Fal le eines Rechts- oder Tatsachen
zwei fe ls d ie Ehe weder zu verhindern noch für nichtig zu erklären 
ist (can. 283 § 2), muß sachl ich wohl für al le Unfähigkei tsgründe ge l 
ten, wesha lb sie am Ende d ieser Hindern isgruppe als eigener Canon 
stehen sol l te. 

1 1 1 Die ursprünglich den Bischofskonferenzen zugedachte Kompetenz zur 
Aufstellung von Ehehindernissen (can. 262 § 3) wurde von der Kardinals
kongregation abgelehnt (Comm 10, 1978, 126). 

1 1 2 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 345. 
1 1 3 Die in den Entwurf 1975 neu aufgenommenen can. 263 f. wurden wieder 

getilgt (Comm 9, 1977, 136 f.). 
1 1 4 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 360. 
1 1 5 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 127. 
1 1 6 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 371. 
1 , 7 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 126. 
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Da die bisher genannten Eheh indern isse gewissermaßen die innere 
Eheschließungsfreiheit s ichern so l len , können nun jene angeführt wer
den, d ie dem Schutz der äußeren Eheschließungsfreiheit d ienen, näm
lich die argl ist ige Täuschung (can. 300), Furcht und Zwang (can. 304 1 1 8 ) 
und Frauenraub (can. 289 1 1 9 ) . Das Hindernis der Kul tusverschieden
heit (can. 285 1 2°) dient einersei ts dem indiv iduel len Schutz des ka
thol ischen Ehepartners und leitet gleichzeit ig zu jenen Hindern issen 
über, die die Stel lung der Nupturienten in der kirchl ichen Gemeinschaf t 
berücksicht igen, das s ind zunächst d ie Hindern isse der Weihe (can. 
287) und der klösterl ichen Profeß (can. 288) t 2 1 . Dazu gehört aber auch 
das Hindernis des bereits bestehenden Ehebandes (can. 284 1 2 2 ) , das 
zugleich die Institution Ehe schützt. D ieses Z ie l verfolgt auch das 
Ehehindern is „ c r imen" (can. 290 , 2 G ) , das bereits zu jenen Hindernis
sen führt, d ie al lgemein gesel lschaft l ich relevant s ind und die persönl i 
chen Bez iehungen der präsumptiven Ehepartner berücksicht igen, und 
zwar die Blutsverwandtschaft (can. 291), Schwägerschaft (can. 292 1 2 4 ) , 
„honestas" (can. 293 1 2 δ ) und gesetz l iche Verwandtschaft (can. 294 1 2 6 ) . 

Die Sec t io 3 umfaßt nach unserem Vorsch lag bloß drei Canones , 
deren erster d ie a l lgemeinen Dispensgrundsätze anzugeben hat (can. 
266 1 2 7 ) . Hierauf fo lgen d ie Normen über die Dispensvol lmachten in 
Todesgefahr (can. 268 f.), d ie bereits von den Konsul toren in einem 
einzigen Canon zusammengefaßt w u r d e n 1 2 8 , wobei der bisher ige 
can . 268 als § 1 aufscheint. Der b isher ige can. 269 § 1 wurde geteilt 
und behandelt als § 2 die Dispensvol lmacht des Pfarrers bzw. des zur 
Trauung delegierten „min is ter sace r " 1 2 9 „p ro foro externo" sowie als 
§ 3 die Dispensvol lmacht des Beichtvaters „p ro foro interno". Die 
Übersichtl ichkeit der Systemat ik wurde dadurch zwei fe l los besser ; 
a l lerd ings scheint nun der bisher ige can . 296 § 2, der sachl ich zum 

1 1 8 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 376. 
1 , 9 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 366 und 10 (1978) 126. 
1 2 0 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 363. 
1 2 1 Beide Normen i.d.F. v. Comm 9 (1977) 365. 
1 2 2 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 362. 
, 2 : { l.d.F. v. Comm 9 (1977) 367. 
1 2 4 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 367 f. 
1 2 3 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 368 und 10 (1978) 127. 
1 2 6 Die letzte von den Konsultoren formulierte Fassung (Comm 10, 1978, 

127) wurde im geheimzuhaltenden Entwurf noch einmal geändert; geblieben ist 
aber die prinzipielle Neuerung, daß dieses Hindernis nicht mehr als „lex 
canonizata" aufgefaßt wird, sondern ein rein kanonisches Hindernis darstellt. 

1 2 7 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 346 f.; übersehen wurde, den Personalober
hirten eine Dispensvollmacht einzuräumen! 

1 2 8 Comm 9 (1977) 347-350. 
1 2 9 Bemerkenswert ist, daß nach dieser Norm in Todesgefahr sogar ein 

Diakon vom Hindernis der Bischofsweihe dispensieren kann! 
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neuen § 2 gehört, als § 4 auf, was die logische Ordnung stört. Da 
diese Norm zum Unterschied von den anderen Paragraphen keine 
Dispensvol lmacht statuiert, sondern ledigl ich klarstellt, unter we l 
chen Umständen die im neuen § 2 genannte Bed ingung der Nichtkon-
sult ierbarkeit des Ordinar ius als erfül l t gilt, sol l te sie - viel leicht 
in Form eines relativen Ansch lusses — mit d iesem Paragraphen ver
bunden werden l 3 0 . Der letzte Canon d ieser Sec t io behandelt schließ
lich die Dispensvol lmacht für einen nicht durch Todesgefahr verur
sachten Notfall (can. 2 7 0 1 3 1 ) . 

c) Die Eheschließungsform 

Einzulei ten ist d ieser Art ikel mit der Umschre ibung des form
pfl ichtigen Personenkre ises (can. 319 § 1 1 3 2 ) , d a die Formpfl icht s inn
vol lerweise erst dann im Detai l geregelt werden kann, wenn klar ist, 
wen d iese Pflicht t r i f f t 1 3 3 . Deshalb wäre es durchaus zweckmäßig, 
wenn auch d ie Ausnahmebest immungen hinsichtl ich der Ehen von 
Kathol iken mit or iental ischen Chr is ten (can. 319 § 2) und mit anderen 
Akatho l iken (§ 3) an d ieser Stel le b l ieben. Die Konsul toren haben 
d iese Normen freilich in das Mischehenrecht ü b e r n o m m e n 1 3 4 , was 
insofern als berechtigt anerkannt werden kann, als s ie für die kon
fess ionsversch iedene Ehe ein e igenes Caput vorsehen. Da jedoch 
wir d ie diesbezügl ichen Normen unter dem Aspek t der pastoralen 
Pfl ichten behandeln, müssen wir die Ausnahmen von der Formpfl icht 
w ieder in den Zusammenhang mit der Grundsatzbest immung br ingen; 
zumindest wäre hier auf d ie Ausnahmen im Mischehen recht zu ver
we isen . 

Die Sect io 1 über die ordent l iche Eheschl ießungsform hat mit der 
Feststel lung zu beginnen, wor in d iese besteht (can. 311 § 1 ) 1 3 5 , wo
bei mit Recht bereits an dieser Stel le auch gesagt wird, was das We
sen der Trauungsass is tenz ausmacht (§ 2 1 3 6 ) . Dann ist festzustel len, 
wem die ordentl iche Trauungsvol lmacht zukommt, wobei freil ich die 

1 3 0 „ . . . qui matrimonio ad normam can. 318 § 3 assistit; quo in casu loci 
Ordinarius censetur adiri non posse . . . " 

1 3 1 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 351 f. 
1 3 2 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 96 f. 
1 3 3 Vgl. auch H. S c h m i t z , Gesetzessystematik (Anm. 2) 287 f. 
1 3 4 Comm 9 (1977) 358 (can. 4 §§ 2 f.) mit den inhaltlichen Änderungen 

in Comm 10 (1978) 97 f. 
1 3 5 Inhaltlich wird hier nicht berücksichtigt, daß unter Umständen auch 

Laien delegierte Trauungsvollmacht haben können, was wohl, da diese Möglich
keit erst nachträglich vorgesehen wurde (Comm 10, 1978, 92-94), übersehen 
worden ist. 

1 3 6 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 127. 
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örtl ich gebundene Amtsgewal t (can. 312 1 3 7 ) und die der Pe rsona l 
oberhirten und - p f a r r e r 1 3 8 in zwei Paragraphen eines e inz igen C a n o n s 
zu normieren wären, wei l es ja um d iese lbe Sache geht. Da der bei 
den Ortsoberhir ten und -pfarrern vorgesehene Ver lust der Trauungs
vol lmacht im Fal le e ines Strafurtei ls wohl auch für die Pe rsona lobe 
ren gelten muß, ist eine entsprechende Formul ierung zu suchen. A l 
lenfal ls könnte von d iesem Verlust in e inem § 3 gesprochen we rden ; 
denkbar wäre aber auch, d ie für be ide Gruppen gemeinsamen E l e m e n 
te in einen Ein le i tungssatz zu fassen, dem die unterschiedl ichen B e 
st immungen in zwei Nummern fo lgen 1 3 9 . Nach der ordent l ichen ist von 
der delegierten Trauungsvol lmacht zu handeln, wobei zunächst wohl 
grundsätzl ich festzulegen ist, wer von wem delegiert werden kann, 
was wieder in e inem Canon geschehen sol l te. In e inem § 1 könnte 
der Normalfa l l , d ie Delegat ion von Pr iestern und Diakonen, gere
gelt werden (can. 313 § 1 1 4 °) , während der Ausnahmefa l l , d ie De le
gat ion von La ien, in e inem § 2 vorzusehen w ä r e 1 4 1 . Wenn es der G e 
setzgeber für notwendig hält, kann die Delegierbarkei t ausdrückl ich 
an best immte Eignungser fordern isse gebunden werden ; nicht e in 
zusehen ist a l lerd ings, weshalb eine besondere Eignung nur von 
Laien verlangt werden s o l l 1 4 2 . In einer a l lgemeineren Formul ierung 
könnte d iese Norm aber als § 3 beim deleg ierbaren Personenkre is 
stehen. In e inem eigenen Canon s ind dann die formel len Gül t igkei ts
voraussetzungen für die Delegat ion zusammenzufassen (can. 313 
§ 2 1 4 3 ) , und die Best immungen über die gül t ige Trauungsass is tenz 
insgesamt s ind mit der Norm über den „er ror commun i s " (can. 315 1 4 4 ) 
abzuschließen. 

Folgericht ig muß nun von der erlaubten Trauungsass is tenz gehan 
delt werden. Die wichtigsten Normen in d iesem Zusammenhang s ind 
zweifel los jene, die die Personen bezeichnen, die sich vom „über s ta
tus" der Braut leute zu überzeugen haben ; s ie so l len daher in e inem 
Canon zusammengefaßt werden. Dabei ist in e inem § 1 der Fal l der 

1 3 7 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 87. 
1 3 8 Can. 312 bis: ebd. 88. 
1 3 9 Etwa: „Nisi per sententiam vel per decretum fuerint excommunicati 

vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati, vi officii valide assistunt 
1) loci Ordinarius et parochus intra fines sui territori! matrimoniis non tantum 
subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus 
latini; 2) personalis Ordinarius et parochus intra fines suae ditionis matrimoniis 
solummodo eorum quorum saltern alteruter subditus sit." 

1 4 0 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 88. 
1 4 1 Can. 313 bis § 1 : Comm 10 (1978) 93 f. 
1 4 2 Ebd. § 2. 
1 4 3 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 89. 
1 4 4 Die Konsultoren haben sich für den zweiten Textvorschlag entschieden: 

ebd. 90. 
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ordent l ichen bzw. der aufgrund einer Genera l -Delegat ion vorzuneh
menden Ass is tenz (can. 316 1 4 δ ) und in e inem § 2 der Fal l der S p e -
z ia l -Delegat ion (can. 3 1 4 1 4 6 ) zu berücksicht igen. Darauf können die 
Best immungen über d ie Trauungspfarre (can. 3 1 7 1 4 7 ) , den Trauungs
ort (can. 329 1 4 8 ) und den Trauungsr i tus (can. 3 2 0 1 4 θ ) fo lgen. 

Nach den Formvorschri f ten, die sich auf d ie Entgegennahme der 
Konsenserklärung bez iehen, s ind jene anzuführen, d ie d ie Konsens 
leistung betreffen. In d iesem Zusammenhang ist d ie gesetz l iche For
derung nach persönl icher oder prokurator ischer Anwesenhei t der 
Braut leute (can. 305 § 1) so grundlegend, daß s ie mit keiner anderen 
Norm verbunden werden sol l te. Außerdem kann von hier aus unmittel
bar zu den Gült igkeitsvoraussetzungen der Stel lvertretung (can. 306 1 5 0 ) , 
von der j a bereits d ie Rede war, übergegangen werden. Erst jetzt, 
nachdem d ie Fragen der Präsenz geklärt s ind , kann von den A u s 
drucksweisen der Konsenserklärung gesprochen werden, wobei z u 
nächst w ieder der Normalfa l l zu behandeln ist, daß nämlich d ie Braut
leute (oder ihre Prokuratoren) selbst den Ehewi l len durch Worte 
oder Ze ichen bekunden (can. 305 § 2); die Zuhi l fenahme eines 
Dolmetsch (can. 308 1 5 1 ) steht damit in e inem sachl ichen Konnex und 
sol l te daher in e inem § 2 desse lben Canons normiert werden. 

Die Sec t io 2 über d ie außerordent l iche Eheschl ießungsform kann 
in zwei Canones abgehandel t werden, deren erster d ie einzuhal tende 
Form und die beiden Notsi tuat ionen, in denen ihre Beobachtung zum 
gül t igen Eheabschluß genügt, zu umschreiben hat (can. 318 §§ 1 f . 1 5 2 ) ; 
d ie So l l -Bes t immung über die Beiz iehung wenigstens e ines nicht 
t rauungsberecht igten Geist l ichen (can. 318 § 3) kann hier ohne we i 
teres angefügt werden. In e inem weiteren Canon ist d ie Meldepfl icht 
der nach der Notform gesch lossenen Ehe zu statuieren (can. 321 
§ 2 1 & 3) . 

Die Sec t io 3 über d ie einfache Konval id ierung der Ehe führt in dei 
vor l iegenden aus dem CIC übernommenen Systemat ik völ l ig in d ie 

1 4 5 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 91. - Die zusätzliche Auflage für den gene
rell Delegierten, nach Möglichkeit die Trauungserlaubnis des Pfarrers einzu
holen, fällt zwar wegen des vergleichsweise geringeren Gewichtes etwas aus 
dem Rahmen; die Einfügung an dieser Stelle ist aber trotzdem sinnvoll, weil 
es sich um eine persönliche Pflicht des Trauenden handelt. 

1 4 6 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 89. 
1 4 7 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 92 
1 4 8 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 103 f. 
1 4 9 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 98. 
1 5 0 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 377 (bezüglich § 2). 
1 5 1 l.d.F. v. Comm 9 (1977) 378. 
1 5 2 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 127. 
1 5 3 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 99. 
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Irre, worauf schon H. S c h m i t z aufmerksam gemacht hat; d ieser 
Autor hat auch einen Änderungsvorschlag e ra rbe i t e t 1 5 4 , wobei er 
cc . 1133 § 2 und 1134 (can. 352 § 2 und 353) in e inem Canon z u s a m 
menfaßte und an die Spi tze des Abschni t tes über die „conval idat io 
s imp lex" stellte. Erst darauf läßt er c. 1133 § 1 (can. 352 § 1) fo lgen, 
der sich auf d ie Konval id ierung von Ehen, die wegen e ines Hindern is
ses nichtig s ind , bezieht. Durch d iese Umstel lung ist es ge lungen, 
k larzustel len, daß die Konval id ierung einer nichtigen Ehe stets durch 
einen posit iven Wi l lensakt zu erfolgen hat, unabhängig davon, aus 
welchem Grund der frühere Eheabschluß nichtig war. Durch die Not
wendigkei t des neuerl ichen Wi l lensaktes unterscheidet sich ja d ie 
„conval idat io s imp lex" von der „sanat io in rad ice " , d ie ledigl ich 
die Fortdauer e ines einmal gesetzten Wi l lensaktes voraussetzt . V o m 
Vorschlag Schmitz ' etwas abweichend sch lagen wir a l lerd ings vor, 
daß nach der Grundsatznorm zunächst von der Konval id ierung der 
wegen Wi l lensmangel ungült igen Ehen gehandel t werden sol l te (can. 
355), damit d ie Parallel i tät zur Gesamtsystemat ik gewahrt bleibt. 
Dann erst wäre von den wegen eines H indern isses nichtigen Ehen 
zu sprechen, wobei wir es für s innvol l hiel ten, wenn ähnlich wie in 
can . 355 in e inem einzigen Canon zunächst d ie pr inz ip ie l len Konva 
l id ierungsvoraussetzungen genannt (can. 352 § 1) und dann die „ c o n 
val idat io" nach Wegfal l e ines geheimen (can. 354 § 2) bzw. e ines 
öffentl ichen Hindern isses (can. 354 § 1) geregelt würden. Die K o n 
val id ierung wegen Formmangels nichtiger Ehen (can. 3 5 6 1 5 δ ) hätte 
d iese Sec t io zu beschließen. 

E ine Umstel lung ist auch bei den Best immungen der Sect io 4 
über die Hei lung in der Wurzel notwendig. Zu beginnen ist selbstver
ständl ich mit der Legaldef in i t ion (can. 357 § 1 1 5 6 ) und dem zeit l ichen 
Bezugspunkt der „sanat io in rad ice" (can. 357 § 2). Dann müßte 
frei l ich bereits d ie ebenfal ls grundsätzl iche Aussage getroffen werden, 
wer zur Gewährung der „sanat io" berechtigt ist (can. 361 1 5 7 ) . A n 
d iese Amtsträger richtet sich schließlich d ie noch immer pr inzipie l le 
Forderung des Gesetzes , daß eine Hei lung in der Wurze l zwar auch 
ohne Wissen eines oder be ider Ehepartner, jedoch nur aus schwer
wiegenden Gründen, vorgenommen werden dürfe, in jedem Fall aber 
nur dann, wenn d ie Absicht zur Fortsetzung des Ehe lebens als wahr
scheinl ich gelten kann (can. 360 1 5 8 ) ; d a d ie Wahrschein l ichkei t des 

1 5 4 H. S c h m i t ζ , Gesetzessystematik (Anm. 2) 293 f. 
1 5 5 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 122. 
1 5 6 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 123. 
1 5 7 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 124 f. (§ 2). 
1 5 8 Das letzte Erfordernis wurde von den Konsultoren als § 3 an can. 357 

angefügt (Comm 10, 1978, 124). Eine Trennung der beiden Voraussetzungen 
für die Gewährung der „sanatio" ist zwar berechtigt; trotzdem gehören sie 
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weiteren Zusammen lebens Voraussetzung jeder „sanat io" ist, wäh
rend schwerwiegende Gründe nur für die „sanat io" ohne Wissen 
eines Partners gefordert werden, hat auch die Reihung der Pa ra 
graphen das Gefäl le vom Al lgemeinen zum Spez ie l len wiederzugeben. 
Im Anschluß daran ist schließlich auf d ie Besonderhe i ten der Hei lung 
in der Wurzel bei Ehen , die wegen Konsensmange l (can. 358) bzw. 
wegen eines Hindern isses und wegen Formmangel nichtig s ind (can. 
359 1 5°), e inzugehen, wobei in d iesem letzten Canon - als § 2 - auch 
die Rechtsvermutung des can . 310 untergebracht werden k ö n n t e 1 6 0 , 
da sie sich ausdrückl ich auf jene Ehen bezieht, d ie auch can . 359 § 1 
meint. 

IV. Das Ergebnis 1 6 1 

C a n o n e s p r a e l i m i n a r e s 

c. 1 § 1 Legaldef in i t ion der Ehe (can. 243 § 1) 

§ 2 Wesenseigentümlichkei ten (can. 243 § 2, c. 1013 § 2) 

c. 2 § 1 Entstehungsgrund der Ehe (can. 295 § 1, c. 1081 § 1) 

§ 2 Objekt des Ehewi l lens (can. 295 § 2, c. 1081 § 2) 

c. 3 Recht auf Eheschließung (can. 259, c. 1035) 

c. 4 § 1 Gle ichhei tsgrundsatz (can. 331, c. 1111) 

§ 2 Erz iehungsrecht und -pflicht (can. 332, c. 1113) 

c. 5 § 1 Identität von Vertrag und Sakrament (can. 242 § 2, c. 1012 § 2) 

§ 2 Fest igkeit der sakramenta len Ehe (can. 243 § 2, c. 1013 § 2) 

c. 6 Kirchl icher Hohei tsanspruch (can. 246, c. 1016) 

c. 7 § 1 Recht l iche Ordnung der Ver lobung (can. 247 § 1, c. 1017 §§ 1 f.) 
§ 2 Rechtsanspruch aus Ver lobung (can. 247 § 2, c. 1017 § 3) 

C a p u t I: G ü l t i g k e i t s - u n d E r I a u b t h e i t s e r f ο r d e r -
n i s s e 

c. 8 Sprachregel 

§ 1 Matr imonium ratum — consummatum (can. 245 § 2, c. 1015 § 1) 

aber in denselben Sachzusammenhang, weshalb sie zwar in zwei Paragraphen, 
aber im selben Canon zu normieren sind. 

1 5 9 l.d.F. v. Comm 10 (1978) 123. 
1 6 0 Der Vorschlag, diese Vermutung über die Fortdauer des Ehewillens 

in das Prozeßrecht zu transferieren, wurde von den Konsultoren abgelehnt 
(Comm 9, 1977, 378). 

1 6 1 Beim Versuch, die von uns vorgeschlagene Systematik übersichtlich 
darzustellen, beginnen wir mit der Zählung der Canones mit c. 1. In Klammer 
verweisen wir jeweils auf die entsprechende Norm im Entwurf 1975 und im CIC. 
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§ 2 Matr imonium putativum (can. 245 § 4, c. 1015 § 4) 

[§ 3 Matr imonium civ i le (can. 293 § 2)] 

c. 9 Rechtsgunst der Ehe (can. 244, c. 1014) 

Art. 1 : Der Ehewi l le 

c. 10 § 1 Wi l le und Wi l lensbekundung (can. 303 § 1, c. 1086 § 1) 

§ 2 Wi l le und opinio nullitatis (can. 302, c. 1085) 

c. 11 Simulat ion (can. 303 § 2, c. 1086 § 2) 

c. 12 § 1 Condi t io de futuro (can. 309 § 1 ; c. 1092, 1 ° - 3 ° ) 

§ 2 Condi t io de praeterito vel de praesent i (can. 309 § 2; c. 1092, 

c. 13 § 1 Personenir r tum (can. 299 § 1, c. 1083 § 1) 
§ 2 Eigenschaftsirr tum (can. 299 § 2, c. 1083 § 2) 

Art. 2: Die Eheh indern isse 

Sectio 1: Die Eheh indern isse im a l lgemeinen 

c. 14 § 1 A l lgemeine Begr i f fsbest immung (can. 260 § 2, c. 1036 § 2) 

§ 2 öf fent l iches — gehe imes Hindernis (can. 261, c. 1037) 

c. 15 Päpstl iche Autor i tät 
§ 1 bezüglich naturrechtl icher H indern isse (can. 262 § 1, c. 1038 § 

§ 2 bezüglich posit iver Hindern isse (can. 262 § 2, c. 1038 § 2) 

c. 16 § 1 Bischöfl iche Eheverbote (can. 265 § 1, c. 1039 § 1) 

§ 2 Irritationsklause! (can. 265 § 2, c. 1039 § 2) 

c. 17 Gegente i l iges Gewohnhei tsrecht (can. 267, c. 1041) 

Sectio 2: Die Eheh indern isse im e inzelnen 

c. 18 § 1 Mindestal ter (can. 282 § 1, c. 1067 § 1) 

§ 2 Part ikularrecht l iche Sonder rege lungen (can. 282 § 2) 

c. 19 § 1 Mindestwissen (can. 298 § 1, c. 1082 § 1) 

§ 2 Pubertätsvermutung (can. 298 § 2, c. 1082 § 2) 

§ 3 Einfacher Irrtum (can. 301, c. 1084) 

c. 20,1° Geis teskrankhei t und -Störung 

2° Urtei lsunfähigkeit (can. 296) 

c. 21 § 1 Erfül lungsunvermögen (can. 297) 
§ 2 Impotenz (can. 283 § 1, c. 1068 § 1) 

§ 3 Steri l i tät (can. 283 § 3, c. 1068 § 3) 

c. 22 Zweifelhafte Unfähigkeit (can. 283 § 2, c. 1068 § 2) 

c. 23 Arg l is t ige Täuschung (can. 300) 

c. 24 Furcht und Zwang (can. 304, c. 1087 § 1) 
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c. 25 Frauenraub (can. 289, c. 1074) 

c. 26 § 1 Kul tusverschiedenhei t (can. 285 § 1, c. 1070 § 1) 

§ 2 Zweifelhafte Taufe (can. 285 § 2, c. 1070 § 2) 

c. 27 § 1 Ordo (can. 287 § 1, c. 1072) 

§ 2 Verwitwete Diakone (can. 287 § 2) 

c. 28 Klöster l iche Gelübde (can. 288, c. 1073) 

c. 29 § 1 Eheband (can. 284 § 1, c. 1069 § 1) 
§ 2 Nachweis des status l iber (can. 284 § 2, c. 1069 § 2) 

c. 30 § 1 Einsei t iger Gat tenmord (can. 290; c. 1075,2°) 

§ 2 Einvernehml icher Gat tenmord (c. 1075,3°) 

c. 31 § 1 Blutsverwandtschaft In gerader L in ie (can. 291 § 1, c. 1076 § 1) 

§ 2 in der Sei tenl in ie (can. 291 § 2, c. 1076 § 2) 

§ 3 Ke ine Verviel fachung des Hindern isses (can. 291 § 3) 

§ 4 Zweifelhafter Verwandtschaf tsgrad (can. 291 § 4, c. 1076 § 3) 

c. 32 Schwägerschaft (can. 292 § 1, c. 1077 § 1) 

c. 33 Honestas (can. 293 § 1, c. 1078) 

c. 34 Gesetz l i che Verwandtschaft (can. 294, c. 1080) 

Sectio 3: D ispens von Hindern issen 

c. 35 § 1 Bischöfl iche Dispensvol lmacht (can. 266 § 1) 

§ 2 Päpstl iche Reservate (can. 266 § 2,2° und 3°) 

§ 3 Indispensable Hindern isse (can. 266 § 2,4°) 

c. 36 Dispensvol lmacht in Todesgefahr 
§ 1 für den Ordinar ius (can. 268, c. 1043) 
§ 2 für Pfarrer und Trauungsberecht igte (can. 269 §§ 1 f., c. 1044) 

§ 3 für Beichtväter (can. 269 § 1, c. 1044) 

c. 37 D ispens in anderen Dringl ichkeitsfäl len 

§ 1 Unaufschiebbarkei t der Trauung (can. 270 §§1,3 ; c. 1045 §§1,3) 
§ 2 Unaufschiebbarkei t der conval idat io (can. 270 § 2, c. 1045 § 2) 

Art. 3 : Die Eheschließungsform 

c. 38 § 1 Formgebundener Personenkre is (can. 319 § 1; c. 1099 § 1,1°) 

§ 2 Ehen mit Or thodoxen (can. 319 § 2; c. 1099 § 1,3°) 

§ 3 Ehen mit anderen Akatho l iken (can. 319 § 2; c. 1099 § 1,2°) 

Sectio 1: Die ordent l iche Eheschl ießungsform 

c. 39 § 1 Begr i f fsbest immung (can. 311 § 1, c. 1094) 

§ 2 Wesen der Trauungsass is tenz (can. 311 § 2; c. 1095 § 1,3°) 
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c. 40 Ordent l iche Trauungsvol lmacht 
1 ° f ü r Ortsordinar ien und -pfarrer (can. 312; c. 1095 § 1,1° 

und 2°) 

2° für Personalord inar ien und -pfarrer (can. 312 bis) 

c. 41 Delegierte Trauungsvol lmacht 
§ 1 für Pr iester und Diakone (can. 313 § 1, c. 1095 § 2) 

§ 2 für Laien (can. 313 bis § 1) 

[ § 3 Eignung des Delegierten (can. 313 bis § 2)] 

c. 42 Formel le Gült igkei t der Delegat ion (can. 313 § 2, c. 1096 § 1) 

c. 43 Error communis (can. 315) 

c. 44 Feststel lung des status l iber 
§ 1 bei ordent l icher und generel l delegier ter Trauungsvol lmacht 

(can. 316; c. 1097 §1,1°) 

§ 2 bei Spez ia l -Delegat ion (can. 314, c. 1096 § 2) 

c. 45 Trauungspfarre (can. 317; c. 1097 § 1,2° und 3°) 

c. 46 Trauungsort 
§ 1 Normalfal l für Ehen unter Getauften (can. 329 § 1, c. 1109 § 1) 

§ 2 Ausnahmefa l l (can. 329 § 2 , c. 1109 § 2 ) 

§ 3 bei kul tusverschiedenen Ehen (can. 329 § 3, c. 1109 § 3) 

c. 47 § 1 Trauungsr i tus (can. 320 § 1 , c. 1100) 
§ 2 Gesetzgebungskompetenz der B ischofskonferenz (can. 320 § 2) 

c. 48 Anwesenhei t (Stellvertretung) der Braut leute (can. 305 § 1, 
c. 1088 § 1 ) 

c. 49 § 1 Ausste l lung des Prokuratormandates 
1° für best immte Eheschließung (can. 306 § 1,1°; c. 1089 § 1) 
2° für best immten Stel lvertreter (can. 306 § 1,2°; c. 1089 § 4) 

§ 2 Schrift l ichkeit und Beg laub igung des Mandates (can. 306 § 2, 
c. 1089 § 1) 

§ 3 Mandat e ines Schreibunfähigen (can. 306 § 3, c. 1089 § 2) 

§ 4 Erlöschen des Mandates (can. 306 § 4, c. 1089 § 3) 

c. 50 § 1 Weisen der Konsenserklärung (can. 305 § 2, c. 1088 § 2) 

§ 2 Be iz iehung eines Dolmetsch (can. 308, c. 1090) 

Sectio 2: D ie außerordentl iche Eheschl ießungsform 

c. 51 § 1 Trauung bloß vor Zeugen 

1° in Todesgefahr (can. 318 § 1 ; c. 1098,1°) 
2° außerhalb der Todesgefahr (can. 318 § 2; c. 1089,1°) 

§ 2 Be iz iehung e ines nicht t rauungsberecht igten Pr iesters oder 
Diakons (can. 318 § 3; c. 1089,2°) 
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c. 52 Meldepf l icht der Nottrauung (can. 321 § 2, c. 1103 § 3) 

Sectio 3: D ie conval idat io s implex 

c. 53 § 1 Notwendigkei t der Konsenserneuerung (can. 352 § 2, c. 1133 
§2) 

§ 2 Konsenserneuerung als neuer Wi l lensakt (can. 353, c. 1134) 

c. 54 § 1 Konval id ierung bei Konsensmange l (can. 355 § 1, c. 1136 § 1) 

§ 2 bei unbeweisbarem Konsensmange l (can. 355 § 2, c. 1136 § 2) 

§ 3 bei beweisbarem Konsensmange l (can. 355 § 3, c. 1136 § 3) 

c. 55 § 1 Konval id ierung bei Hindernis (can. 352 § 1, c. 1133 § 1) 
§ 2 bei gehe imem Hindernis (can. 354 § 2, c. 1135 §§ 2,3) 
§ 3 bei öffentl ichem Hindern is (can. 354 § 1, c. 1135 § 1) 

c. 56 Konval id ierung bei Formmangel (can. 356, c. 1137) 

Sectio 4: Die Hei lung in der Wurze l 

c. 57 § 1 Begr i f fsbest immung (can. 357 § 1, c. 1138 § 1) 

§ 2 Zeitpunkt des Wi rksamwerdens (can. 357 § 2, c. 1138 § 2) 

c. 58 § 1 Kompetenz des H l . Stuhls (can. 361 § 1, c. 1141) 

§ 2 Bischöfl iche Kompetenz (can. 361 § 2) 

c. 59 § 1 A l lgemeine Voraussetzung der sanat io (can. 360, Satz 2) 
§ 2 Spez ie l le Voraussetzung parte i nsc ia (can. 360, Satz 1 ; c. 1138 

§ 3 ) 

c. 60 § 1 Unsanierbarkei t bei feh lendem Konsens (can. 358 § 1, c. 1140 

§1 ) 

§ 2 Hei lung bei nachträgl ichem Konsens (can. 358 § 2, c. 1140 § 2) 

c. 61 § 1 Hei lung bei Hindernis und Formmangel (can. 359 § 1, c. 1139 

§D 
§ 2 Vermutung der Fortdauer des Ehewi l lens (can. 310, c. 1093) 
§ 3 Unsanierbarkei t bei Hindernis gött l ichen Rechts (can. 359 § 2, 

c. 1139 § 2 ) 

C a p u t I I : D i e A m t s p f l i c h t e n d e r S e e l s o r g e r 

Art. 1 : Die Amtspf l ichten im al lgemeinen 

Art. 2 : Be i Mischehen im besonderen 

Art. 3 : Die Beweiss icherung für d ie Eheschließung 

Sectio 1: Die Beweiss icherung im al lgemeinen 

Sectio 2: Die gehe ime Eheschließung 

C a p u t I I I : D i e E h e t r e n n u n g 

Art. 1 : Die Trennung dem Bande nach 

Art. 2 : Die Trennung bei aufrechtem Eheband 
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Schlußbemerkung 

Die von uns vorgeschlagene Systemat ik stellt den Versuch dar, die 
eherechtl ichen Normen so zu ordnen, daß eine größere Sachgerecht ig 
keit erreicht wi rd. Daß dies restlos gel ingen werde, konnten wir von 
Anfang an nicht erwarten, da manche Normen unter versch iedenen 
Gesichtspunkten betrachtet werden können, was w ieder eine andere 
Zuordnung bedingt. Auch die Reduz ierung der elf Cap i ta des Entwurfes 
1975 auf drei wird vermutl ich nicht ungeteilte Zust immung f inden, z u 
mal unser Caput I schon vom Umfang her so domin ierend ist, daß 
der Eindruck der Unausgewogenhei t entstehen kann. 

Uns ging es aber darum, die Abhängigkei t der Ehenicht igkei ts
gründe von der eherecht l ichen Grundnorm auch in der Systemat ik 
sichtbar zu machen. Zwei fe l los wäre eine Auf lockerung dadurch zu 
erreichen gewesen, wenn wir die Er laubthei tsvoraussetzungen in e inem 
eigenen Caput von den Gült igkeitsvoraussetzungen getrennt hät ten; 
dann wäre aber sachl ich Zusammengehör iges ebenfal ls zu t rennen 
gewesen, was auch durch eine vielleicht bessere Optik nicht gerecht
fertigt werden könnte. 

Das Best reben, den sachl ichen Zusammenhang zu wahren, führte 
übrigens gelegentl ich auch dazu, daß wir gegen das Pr inz ip verstoßen 
mußten, Neben-Sachen erst dann zu behandeln, wenn s ie in der Haupt-
Sache bereits erörtert worden s ind 1 6 2 . Das ist eben die Crux des 
Systemat ikers, daß es Gesetze gibt, die mit mehreren anderen Normen 
unterschiedl ichen Inhalts so verzahnt s ind, daß mit jeder von d iesen 
ein sachl icher Zusammenhang herzustel len ist; die Entscheidung für 
den einen oder anderen hängt dann davon ab, wor in man die Haupt
aussage der Norm erblickt, und d a kann es natürl ich Auf fassungsunter
schiede geben. Auch dies ist übrigens ein Grund , wesha lb man schon 
vom Gese tzgeber e ine durchdachte Systematik fordern muß. 

Nun s ind wir selbstverständlich nicht so vermessen, anzunehmen, 
daß d iese Arbei t i rgendeinen Einfluß auf den künft igen Codex neh
men könnte; d ieser Zug ist bereits abgefahren — ganz abgesehen von 
der ger ingen fachl ichen Autori tät, die hinter ihr steht. Abe r das wis
senschaft l iche Bemühen, das Verständnis der Gese tze zu fördern, 
muß ja wei tergehen. Diesem Zie l sol l die Studie d ienen. S ie sei hier
mit zur D iskuss ion gestellt. 

1 8 2 So erwähnt unser c. 37 § 2 bereits die „convalidatio", die erst in 
c. 53 behandelt wird. „Prinzipientreue" hätte aber dazu geführt, daß die 
Dispensnormen nicht mehr an einem Ort auffindbar wären. 
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